
 

 

 

Weisung 201808016 vom 24.08.2018 – Verlängerung 
von § 130 SGB III (AsA) und § 132 SGB III (Sonderrege-
lungen) 

Laufende Nummer:  201808016 

Geschäftszeichen:  AM 41 – 6430 / 6511.1 / 6513 / 6533 / 5390 / 75056 / 75122 / 6801.4 
/ 6901.4 

Gültig ab:  24.08.2018  
Gültig bis:  23.08.2023  

SGB II:  Information 
SGB III:  Weisung  
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• HEGA 04/15 - 01 – Erweiterung der Zielgruppe bei den ausbildungsbegleitenden 
Hilfen (abH) und Einführung der Assistierten Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB III 

• Weisung 201608011 vom 22.08.2016 – § 132 SGB III - Sonderregelung für die 
Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern durch das 
Integrationsgesetz 

Aufhebung von Regelungen: 

• HEGA 04/15 - 01 – Erweiterung der Zielgruppe bei den ausbildungsbegleitenden 
Hilfen (abH) und Einführung der Assistierten Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB III 

• Weisung 201608011 vom 22.08.2016 – § 132 SGB III - Sonderregelung für die 
Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern durch das 
Integrationsgesetz 

 
Durch Gesetzesänderungen wurde die Assistierte Ausbildung (§ 130 SGB III) um zwei 
Ausbildungsjahrgänge auf Maßnahmebeginn bis 30.09.2020 und die Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern (§ 132 SGB III) um 
ein Kalenderjahr auf Maßnahmebeginn bis 31.12.2019 verlängert. 



 

 

 

Am 10.07.2018 wurde das „Gesetz zur Verlängerung befristeter Regelungen im Ar-
beitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barri-
erefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen“ im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es ist damit am 11.07.2018 in Kraft getreten. Mit dem 
„Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (Familien-
nachzugsneuregelungsgesetz)“ vom 12. 7 2018 (in Kraft ab 1.8.2018) sind auch die Inhaber 
des neuen Aufenthaltstitels nach § 36a Aufenthaltsgesetz (Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten) in den § 132 Abs. 3 SGB III und den § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG aufgenom-
men worden. 

1. Ausgangssituation 
Aufgrund der Gesetzesänderungen durch das o. g. Gesetz mussten die Fachlichen Weisun-
gen der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB), der ausbildungsbegleitenden Hil-
fen (abH) und der Assistierten Ausbildung (AsA) angepasst werden. Zudem wurden Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes aufgegriffen. 
Die Fachlichen Weisungen Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) werden nach inhaltlicher Über-
arbeitung voraussichtlich Ende 2018 angepasst. 

2. Auftrag und Ziel 
Die Anpassungen der Fachlichen Weisungen zu BvB, abH und AsA berücksichtigen die ak-
tuellen Gesetzesänderungen. 

Folgende Arbeitsmittel sind infolge der Gesetzesänderungen angepasst worden und ab so-
fort zu nutzen: 

Fachliche Weisungen zu 

• BvB (Anlage 1), 
• abH (Anlage 2), 

• AsA (Anlage 3). 

Alle Änderungen sind in den Anlagen entsprechend gekennzeichnet. 

Für BAB und Abg gilt aufgrund der Verlängerung die Sonderregelung des § 132 SGB III, 
wenn diese bzw. dieses vor dem 31.12.2019 beantragt wird und die weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind. 

Der Vordruck BAB 10 (Fragebogen für Nichtdeutsche) wird angepasst, und zwar wird unter 
Ziffer 3.5 der Aufenthaltstitel nach § 36a Aufenthaltsgesetz ergänzt. 



 

 

 

3. Einzelaufträge 
entfällt 

4. Info 
Information 201808017 vom 24.08.2018 – Verlängerung von § 130 SGB III (AsA) und § 132 
SGB III (Sonderregelungen) 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
Unterschrift 
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Fachliche Weisungen 
 


Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
 


(BvB 1 bis 3 und BvB-Pro) 
 


Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III  
 


§§ 51 ff. SGB III 
 


und 
 


gem. §§ 117 ff. SGB III i. V. m. §§ 51 ff. SGB III 
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Änderungshistorie  


Fassung vom XX.XX.2018 


• Umstellung auf das Format Fachliche Weisungen und somit redaktionelle Überarbeitung 


• ebenso redaktionelle Anpassungen an die neue Rechtsgrundlage im SGB IX 


• FW 59.30: Klarstellung Erwerbstätigkeit 


• FW 132.11 – 21: Verlängerung der Sonderregelung des § 132 SGB III; Sprachniveau 


• FW V.BvB.01: Verweis auf den „Leitfaden U25/BB“ 


• FW V.BvB.04: redaktionelle Anpassung der Ermächtigungsart, Ergänzung Finanzpositionen 
bei BvB 3 


• FW V.BvB.11: Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation i. S. d. § 51 SGB IX nutzen eM@w 


• FW V.BvB.15: redaktionelle Anpassung zur neuen Weisung bzgl. Rentenversicherung 


• FW V.BvB.17: Klarstellung Zulieferung des Flyers 


• der Begriff „Zuweisung“ wurde redaktionell überarbeitet, da es sich im Rechtskreis SGB III bei 
U25-Maßnahmen um keine Zuweisung sondern um ein Maßnahmeangebot an den potenzi-
ellen Teilnehmenden handelt 
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1. § 51 SGB III – Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen 


(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsbedürftige junge Men-
schen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen för-
dern, um sie auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vor-
zubereiten oder, wenn die Aufnahme einer Berufsausbildung 
wegen in ihrer Person liegender Gründe nicht möglich ist, 
ihnen die berufliche Eingliederung zu erleichtern. 


(2) 1Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist förde-
rungsfähig, wenn sie 
1. nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegt und 
2. nach Aus- und Fortbildung sowie Berufserfahrung der 


Leitung und der Lehr- und Fachkräfte, nach Gestaltung 
des Lehrplans, nach Unterrichtsmethode und Güte der 
zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine er-
folgreiche berufliche Bildung erwarten lässt. 


2Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, die teilweise 
im Ausland durchgeführt wird, ist auch für den im Ausland 
durchgeführten Teil förderungsfähig, wenn dieser Teil im 
Verhältnis zur Gesamtdauer der berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme angemessen ist und die Hälfte der vorge-
sehenen Förderdauer nicht übersteigt. 


(3) Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme kann zur Er-
leichterung der beruflichen Eingliederung auch allgemeinbil-
dende Fächer enthalten und auf den nachträglichen Erwerb 
des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen 
Schulabschlusses vorbereiten. 


(4) Betriebliche Praktika können abgestimmt auf den individuel-
len Förderbedarf in angemessenem Umfang vorgesehen 
werden. 


Im Rahmen der BvB wird vorrangig die Vorbereitung und Eingliede-
rung in Ausbildung angestrebt. Unter Beibehaltung dieser vorrangi-
gen Zielsetzung kann auch die Vorbereitung einer Beschäftigungs-
aufnahme ein paralleles Ziel sein, wenn die Aufnahme einer Berufs-
ausbildung wegen in der Person liegender Gründe nicht möglich ist. 


Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es,  


• den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Interessen hinsichtlich einer möglichen 
Berufswahl insbesondere durch ergänzende praktische beruf-
liche Erfahrungen zu überprüfen und zu bewerten, sich 
dadurch im Spektrum geeigneter Berufe zu orientieren und 
eine Berufswahlentscheidung zu treffen, 


• den Teilnehmenden die erforderlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten für die Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung 


Ziel der BvB 
(51.11) 
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(ggf. auch durch den Erwerb eines Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses) oder - sofern 
dies (noch) nicht möglich ist - für die Aufnahme einer Beschäf-
tigung zu vermitteln und  


• die Teilnehmenden möglichst nachhaltig in den Ausbildungs- 
und/oder Arbeitsmarkt zu integrieren. 


Zur Zielgruppe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der BA 
gehören junge Menschen ohne berufliche Erstausbildung, die ihre 
Vollzeitschulpflicht erfüllt und in der Regel das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.  


Die jungen Menschen müssen zudem grundsätzlich eine Berufsaus-
bildung anstreben. Nur wenn dies wegen in der Person liegender 
Gründe nicht möglich ist, kann eine Teilnahme zur Förderung einer 
Beschäftigungsaufnahme erfolgen. 


Zur Zielgruppe zählen insbesondere junge Menschen,  


• die noch nicht über die erforderliche Ausbildungsreife oder 
Berufseignung verfügen oder 


• denen die Aufnahme einer Ausbildung wegen fehlender Über-
einstimmung zwischen den Anforderungen des Ausbildungs-
marktes und dem persönlichen Bewerberprofil nicht gelungen 
ist und deren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen durch 
die weitere Förderung ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit 
(§ 1 Abs. 3 BBiG) erhöht werden sollen (Steigerung der Ver-
mittelbarkeit). 


Darunter fallen auch junge Menschen mit komplexem Förderbedarf,  


• bei denen persönliche Rahmenbedingungen und die familiäre 
Situation verstärkt berücksichtigt werden müssen und/oder  


• bei denen vor Maßnahmebeginn zwar keine eindeutige posi-
tive Prognose zur Herstellung der Ausbildungsreife vorliegt, 
die Aufnahme einer Ausbildung aber nicht grundsätzlich aus-
geschlossen ist und die vor Maßnahmebeginn ausreichend 
motiviert und stabilisiert sind, um eine regelmäßige Teilnahme 
sicherzustellen. 


Die Fähigkeiten der jungen Menschen müssen erwarten lassen, dass 
sie das Ziel der Maßnahme erreichen (s. § 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III).  


Neben der formalen Zugehörigkeit zur Zielgruppe muss aufgrund der 
individuellen Situation eine Teilnahme an einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme erforderlich sein. 


Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientier-
tem Ansatz (BvB-Pro) sind vorrangig auf junge Menschen mit vielfäl-
tigen und schwerwiegenden Hemmnissen insbesondere im Bereich 
von Schlüsselqualifikationen oder mit einer ausgeprägten Schul-
müdigkeit ausgerichtet. 


Zielgruppe 
(51.12) 


Komplexer 
Förderbedarf 


BvB-Pro 
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Für die Abgrenzung zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 
(auch hinsichtlich der Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb ei-
nes Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-
schlusses) gelten die Regelungen des § 81 Abs. 2 SGB III. 


Eine Förderung im Rahmen berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-
men kommt für junge Menschen (noch) nicht in Betracht, die aufgrund 
vielfältiger und schwerwiegender Hemmnisse insbesondere im Be-
reich Motivation/Einstellungen, Schlüsselqualifikationen und sozialer 
Kompetenzen eine vorgelagerte Stabilisierungsmaßnahme benöti-
gen. Hierfür sind neben Angeboten des SGB VIII zum Beispiel Akti-
vierungshilfen für Jüngere nach § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III bzw. 
nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III ange-
zeigt.  


Die genannten Fördermöglichkeiten stehen auch Menschen mit Be-
hinderungen offen. Junge Menschen mit Behinderungen können an 
allgemeinen BvB (BvB 1) teilnehmen, sofern der individuelle Förder-
bedarf damit abgedeckt werden kann und die Teilhabe am Arbeitsle-
ben erreicht wird. Abgesehen von der individuellen Förderdauer (vgl. 
51.27) gelten dieselben Voraussetzungen und Regelungen wie für 
alle anderen Teilnehmenden. Die Bereitstellung bzw. Gewährung in-
dividueller rehabilitationsspezifischer Leistungen im Einzelfall 
schließt die Teilnahme an einer BvB 1 nicht aus. 


Für junge Menschen mit Behinderungen, die aufgrund von Art oder 
Schwere ihrer Behinderungen bzw. zur Sicherung des Eingliede-
rungserfolges besonderer Leistungen im Sinne der §§ 117 ff bedür-
fen, stehen rehaspezifische BvB (BvB 2 oder BvB 3) zur Verfügung. 
Nähere Informationen können den FW Reha zu § 117 SGB III ent-
nommen werden. 


Kommen aus Sicht des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende erwerbsfähige hilfebedürftige junge Menschen für eine Teil-
nahme an BvB in Betracht, hält die Integrationsfachkraft dies in der 
Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II fest. Diese muss zu-
sammen mit einer Bewertung der vorliegenden Erkenntnisse zur Eig-
nung des Auszubildenden (z. B. Zeugnisse oder mit Einwilligung des 
jungen Menschen übermittelte Aussagen der allgemeinbildenden 
Schule, vorliegende Gutachten, Ergebnisse einer ggf. vorgeschalte-
ten Aktivierungshilfe für Jüngere) sowie dem festgestellten Förderbe-
darf der Agentur für Arbeit zur endgültigen Entscheidung vorgelegt 
werden. 


Die Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit prüft eigenverantwort-
lich die Fördervoraussetzungen und meldet bei deren Vorliegen den 
jungen Menschen für die Maßnahmeteilnahme über eM@w an. Be-
stehen Bedenken, ob das Maßnahmeziel erreicht werden kann 
(§ 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III), ist mit Einverständnis des jungen Men-
schen der Berufspsychologischen Service (BPS) durch die Bera-
tungsfachkraft einzuschalten. Wird ein junger Mensch trotz Empfeh-
lung der Integrationsfachkraft nicht durch die Agentur für Arbeit in 


Weiterbildung 


BvB 2 und BvB 3 


Junge Menschen mit 
Behinderungen 


Verfahrensprozess 
bei jungen Menschen 
aus dem Rechtskreis 
SGB II 
(51.13) 



https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015582.pdf

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015582.pdf
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eine BvB zugewiesen, dokumentiert die Beratungsfachkraft die hier-
für maßgeblichen Gründe in der Kundenhistorie von VerBIS. Durch 
das Setzen einer nichtterminierten Wiedervorlage in VerBIS auf die 
Integrationsfachkraft des jungen Menschen wird dieser über die 
Gründe informiert. 


Gefährden Teilnehmende durch ihr Verhalten den Erfolg der Maß-
nahme, informiert die zuständige Beratungsfachkraft der Agentur für 
Arbeit die Integrationsfachkraft. 


Junge Menschen, die Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII benö-
tigen, können an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilneh-
men, wenn zu erwarten ist, dass das Maßnahmeziel erreicht wird. 
Hierbei sollen ergänzende Unterstützungsmöglichkeiten des SGB 
VIII genutzt werden. 


Sofern eine positive Prognose für eine erfolgreiche Maßnahmeteil-
nahme wegen der ausgeprägten sozialen Benachteiligungen und in-
dividuellen Beeinträchtigungen verneint werden muss, ist eine Teil-
nahme noch nicht möglich. 


Junge Menschen, die aus der Maßnahme heraus in eine betriebliche 
Berufsausbildung oder versicherungspflichtige Beschäftigung einge-
gliedert wurden, werden vom beauftragten Bildungsträger bzw. von 
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation i. S. d. § 51 SGB IX, 
wenn dort die rehaspezifische BvB durchgeführt wurde, während der 
Probezeit bei Bedarf nachbetreut. Die Nachbetreuung konzentriert 
sich insbesondere auf Konfliktintervention, um Abbrüche zu verhin-
dern und setzt das Einverständnis der jungen Menschen zur Kontakt-
aufnahme mit dem Betrieb voraus. 


Die Förderung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen aus Mit-
teln der BA berücksichtigt, dass es grundsätzlich Aufgabe des schu-
lischen Bildungswesens ist, in allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Schulen junge Menschen auf die Einmündung in das Berufsle-
ben vorzubereiten. Regionaldirektionen haben auf Landesebene und 
Agenturen für Arbeit auf regionaler Ebene entsprechend darauf hin-
zuwirken. 
 
Die BA geht zudem davon aus, dass parallel zu den Angeboten der 
BA ergänzende Angebote für besondere Zielgruppen junger Men-
schen durch Kommunen und Bundesländer vorgehalten werden. 


Die länderspezifischen Regelungen zu einer ggf. bestehenden Teil-
zeitschulpflicht (Berufsschulpflicht) der Teilnehmenden sind zu be-
achten.  


Grundsätzlich soll der Berufsschulunterricht durch die Berufsschule 
erfolgen. Sofern der Berufsschulunterricht für berufsschulpflichtige 
junge Menschen nicht durch die Berufsschule erfolgt bzw. keine Be-
rufsschulpflicht mehr besteht, stellt der beauftragte Bildungsträger 
bzw. die Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX die Unterweisung sicher. 


SGB VIII 
(51.14) 


Stabilisierung in der 
Probezeit 
(51.15) 


Vorrang schulischer 
Angebote 
(51.21) 


Berufsschul- 
unterricht 
(51.22) 



https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015587.pdf
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Die Zeit des Berufsschulunterrichts ist in den Wochenstunden enthal-
ten.  


Die Bildungsträger bzw. die Einrichtungen i. S. d. § 51 SGB IX sollen 
sich – ggf. mit Unterstützung der zuständigen Agentur für Arbeit – in 
Verhandlungen mit den regionalen Schulträgern und -behörden 
nachhaltig für die Durchführung eines maßnahmegerechten Berufs-
schulunterrichtes einsetzen. 


Im Vorfeld der Eignungsanalyse/Kompetenzfeststellung sind die viel-
fältigen diagnostischen Möglichkeiten des Berufspsychologischen 
Service (BPS) und des Ärztlichen Dienstes (ÄD) zu nutzen. Darüber 
hinaus ist eine Beteiligung des BPS bei der Planung und Vorberei-
tung von Maßnahmen zweckmäßig. Es kann sich auch im Verlauf ei-
ner Maßnahme empfehlen, den BPS bzw. den ÄD hinzuzuziehen.  


Für junge Menschen mit Behinderungen sollte hinsichtlich des Errei-
chens der Ausbildungsreife oder Befähigung für besonders geregelte 
Ausbildungen nach § 66 BBiG bzw. § 42m HWO und hinsichtlich des 
individuellen Förderbedarfs der BPS sowie der ÄD und – erforderli-
chenfalls – auch der Technische Beratungsdienst (TBD) eingeschal-
tet werden. 


Träger, die eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme im Auftrag 
der BA durchführen, müssen durch eine fachkundige Stelle nach 
Maßgabe der §§ 176 ff. SGB III zugelassen sein. 


Im Rahmen einer BvB können Praktika im Ausland durchgeführt wer-
den, wenn 


• diese für die Teilnehmenden freiwillig sind,  


• der BA keine zusätzlichen Kosten entstehen,  


• das Erreichen des Maßnahmeziels durch das Auslandsprak-
tikum nicht gefährdet wird und 


• die Betreuung der Teilnehmenden während des Praktikums 
sichergestellt ist.  


Das Auslandspraktikum ist von der zuständigen Beratungsfachkraft 
zu genehmigen. 


Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des je-
weils aktuellen Fachkonzepts, das Grundlage der Vergabeunterlagen 
im Vergabeverfahren bzw. der preisverhandelten BvB 3 in Einrichtun-
gen der beruflichen Rehabilitation i. S. d. § 51 SGB IX ist: 


BvB 1 bis 3 


BvB-Pro 


In allen BvB ist jederzeit ein Ein- und Austritt möglich. Eine vorzeitige 
Beendigung der Teilnahme zur Aufnahme einer Ausbildung oder ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung wird angestrebt. 


Zusammenarbeit 
BPS / ÄD / TPD 
(51.23) 


Trägerzulassung 
(51.24) 


Teilweise Durchfüh-
rung der Maßnahme 
im Ausland 
(51.25) 


Fachkonzepte 
(51.26) 


Individuelle 
Förderdauer 
(51.27) 



https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdqy/%7Eedisp/l6019022dstbai433408.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdaw/%7Eedisp/l6019022dstbai433396.pdf
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Soweit die Teilnahme vorzeitig beendet wurde (z. B. aus gesundheit-
lichen Gründen), ist die Wiederaufnahme einer BvB unter Anrech-
nung der bereits in Anspruch genommenen Förderdauer möglich. 


Die Maßnahmen BvB 1 bis 3 und BvB-Pro sind eigenständige För-
derangebote, die eine unmittelbare Integration in Ausbildung oder 
versicherungspflichtige Beschäftigung zum Ziel haben. Ein Wechsel 
zwischen diesen Maßnahmevarianten ist grundsätzlich nicht vorge-
sehen. Sofern jedoch frühzeitig im Maßnahmeverlauf erkennbar ist, 
dass die Teilnehmenden in anderen Maßnahmevarianten besser ge-
fördert werden können, sollte ein umgehender Wechsel erfolgen. 
Über den Umfang der grundsätzlich vorgesehenen Anrechnung der 
bisherigen Förderdauer entscheidet die Beratungsfachkraft der 
Agentur für Arbeit. Dies gilt auch für die Teilnehmenden, die eine vor-
herige BvB vorzeitig abgebrochen haben. 


Junge Menschen, die bereits eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme absolviert haben (BvB 1 oder BvB-Pro), können in begründe-
ten Einzelfällen erneut gefördert werden, wenn die Teilnahme an der 
vorangegangenen BvB bereits mindestens zwei Jahre zurückliegt 
und angesichts der Entwicklung des jungen Menschen eine erneute 
Förderung für den Eingliederungserfolg erforderlich ist.  


Spezifische Regelungen zur BvB 1: 
Die Förderdauer beträgt i. d. R. bis zu zehn Monate, bei jungen Men-
schen mit Behinderungen bis zu elf Monate, bei jungen Menschen, 
die ausschließlich an einer Übergangsqualifizierung teilnehmen, bis 
zu neun Monate. 


Für junge Menschen, die im Rahmen der BvB auf den Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss vorbereitet wer-
den sollen, beträgt die Regelförderdauer bis zu 12 Monate. 


Für junge Menschen mit Behinderungen, die ausschließlich das Ziel 
der Arbeitsaufnahme haben, beträgt die maximale individuelle För-
derdauer bis zu 18 Monate. Eine Verlängerung der Förderdauer mit 
dem Ziel Arbeitsaufnahme über den Zeitraum von 18 Monaten hin-
aus ist nicht vorgesehen. Soweit erforderlich stehen für den Über-
gang in eine versicherungspflichtige Beschäftigung weitere Pro-
dukte (z. B. Probebeschäftigung und EGZ) zur Verfügung. 


In begründeten Fällen kann eine Verlängerung der individuellen För-
derdauer erfolgen, wenn 


a)  
 eine konkrete nachgewiesene Perspektive für die Integration 


in Ausbildung oder versicherungspflichtige Beschäftigung be-
steht und 


 geprüft wurde, dass andere geeignete Instrumente (auch Drit-
ter) zur weiteren Förderung und Qualifizierung nicht zur Ver-
fügung stehen und ansonsten  


 der Maßnahme- und Eingliederungserfolg gefährdet wäre.  


BvB 1 
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b)  
aufgrund (noch) nicht ausreichender sozialer Stabilität ein nahtloser 
Übergang in Anschlussangebote (insbesondere außerbetriebliche 
Berufsausbildung) zur Sicherstellung des Maßnahmeerfolges erfor-
derlich ist.  


c)  
durch die Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss bzw. einen 
gleichwertigen Schulabschluss im Rahmen der Maßnahme 
 die notwendige Förderung insbesondere der beruflichen 


Handlungsfähigkeit und die Einbindung betrieblicher Phasen 
nicht im erforderlichen Umfang erfolgen konnte und  


 deshalb noch keine konkrete Perspektive für die Integration in 
Ausbildung oder versicherungspflichtige Beschäftigung be-
steht. 


d)  
Teilnehmende, die eine Prüfung zum Hauptschulabschluss bzw. zu 
einem gleichwertigen Schulabschluss im Rahmen der BvB nicht be-
standen haben und auf eine Nachprüfung vorbereitet werden sollen 
(s. 53.04), die außerhalb der Regelförderdauer liegt. 


e) 
Teilnehmenden wegen eines späteren Eintritts nicht genügend Vor-
bereitungszeit zur Verfügung steht, um auf eine Prüfung zum Haupt-
schulabschluss oder zu einem gleichwertigen Schulabschluss inner-
halb der Regelförderdauer vorbereitet zu werden. 


f)  
Teilnehmende mit komplexem Förderbedarf aufgrund des umfassen-
deren Handlungsbedarfes oder Teilnehmende mit paralleler Teil-
nahme an einem vom BAMF geförderten berufsbezogenen Sprach-
kurs eine Förderdauer bis zu 12 Monate benötigen. 


Sofern die individuelle Förderdauer vor dem 30.09. eines Jahres en-
det, ist die Verlängerung bei einer angestrebten Integration in Ausbil-
dung längstens bis 30.09. des jeweiligen Jahres möglich. Diese Be-
grenzungen gelten nicht für Teilnehmende, die eine Prüfung zum 
Hauptschulabschluss bzw. eine gleichwertige Schulabschluss im 
Rahmen der BvB nicht bestanden haben und auf eine Nachprüfung 
vorbereitet werden sollen (s. 53.04), die außerhalb dieses Zeitraumes 
liegt oder bei denen wegen eines späteren Eintrittstermins in die 
Maßnahme nicht genügend Vorbereitungszeit zur Verfügung stand, 
um auf eine Prüfung innerhalb der Regelförderdauer vorbereitet zu 
werden. In diesen Fällen kann die Verlängerung bis zur Teilnahme 
an der Prüfung/ Nachprüfung erfolgen.  


Sofern eine Integration in Arbeit angestrebt wird, ist eine Verlänge-
rung nach Buchstabe a) um maximal zwei Monate möglich.  


Für alle Verlängerungsoptionen gilt, dass hierdurch die individuelle 
Gesamtförderdauer von 18 Monaten nicht überschritten werden darf. 
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Spezifische Regelungen zu BvB-Pro: 
Die Förderdauer beträgt abgestimmt auf den individuellen Förderbe-
darf in der Regel bis zu 12 Monate.  


Eine Verlängerung der individuellen Förderdauer über 12 Monate hin-
aus ist im begründeten Einzelfall möglich. Hierbei soll die Gesamtför-
derdauer 18 Monate nicht überschreiten. In begründeten Ausnahme-
fällen ist eine Überschreitung um bis zu drei Monate möglich, wenn 


• eine konkrete nachgewiesene Perspektive für die Integration 
in Ausbildung oder Arbeit besteht und 


• ansonsten der Maßnahme- und Integrationserfolg gefährdet 
wäre. 


Spezifische Regelungen zu BvB 2 und BvB 3: 
Für junge Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel Ausbildungs-
reife oder der Befähigung für besonders geregelte Ausbildungen 
nach § 66 BBiG bzw. § 42m HwO ist eine Verlängerung der individu-
ellen Förderdauer auf bis zu 18 Monate auch dann möglich, wenn die 
begründete Aussicht besteht, das mit der Verlängerung die Ausbil-
dungsreife oder die Befähigung für besonders geregelte Ausbildun-
gen nach § 66 BBiG bzw. § 42m HwO erreichbar ist. Weitere Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Maßnahmeträger bzw. die Einrichtung 
i. S. d. § 51 SGB IX – ausgehend von den bisherigen Entwicklungs-
schritten – belastbar darstellt, dass eine Einmündung in ein Ausbil-
dungsverhältnis mit hoher Prognoseverlässlichkeit erreicht werden 
kann. Die Fachdienste der BA nach Ziffer 51.23 können für die Ent-
scheidung hinzugezogen werden. 


Des Weiteren kann zur Sicherung der Ausbildungsfähigkeit in eng 
umgrenzten Ausnahmefällen die Förderdauer, insbesondere für fol-
gende Personengruppen über den Zeitraum von 18 Monaten hin-
aus verlängert werden: 


1. Die nach Ziffer 51.27 (BvB 1) möglichen Verlängerungen in be-
gründeten Einzelfällen, maximal bis zum nächsten Ausbildungs-
beginntermin der vorgesehenen Ausbildung (spätestens zum 
30.09.), wenn zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen 
eine Verlängerung wegen Art oder Schwere der Behinderungen 
sowie zur Sicherstellung des Eingliederungserfolges notwendig 
ist. 


2. Für Menschen mit Sinnesbehinderungen, die wegen ihrer Behin-
derungen einen längeren Zeitrahmen benötigen, um sich in be-
trieblichen Umgebungen orientieren zu können (Sicherheit und 
Mobilität in Betrieben, auf dem Weg zum und vom Betrieb; Kom-
munikation am Ausbildungs- und Arbeitsplatz). Dabei sind länger 
dauernde Praxisphasen während der BvB in Betrieben anzustre-
ben, um den Übergang in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis 
zu ermöglichen. 
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3. Für Menschen mit Körperbehinderungen, die wegen ihrer spezifi-
schen Behinderungen eine länger dauernde Erprobung am Aus-
bildungs- und Arbeitsplatz und in Betrieben benötigen (z. B. bei 
spastischen Lähmungen). 


In allen Fällen der spezifischen Regelungen zu BvB 2 und BvB 3 für 
die individuelle Förderdauer ist die Entscheidung nach den indivi-
duellen Voraussetzungen und dem individuellen Förderbedarf zu tref-
fen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Verlängerung ist vom 
Bildungsträger bzw. von der Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX nach-
vollziehbar darzulegen und nachzuweisen sowie von der Agentur für 
Arbeit in jedem Einzelfall zu genehmigen. 


Die Zahl der Wochenstunden in der Maßnahme ergibt sich aus den 
Vergabeunterlagen bzw. den Qualitäts- und Leistungshandbüchern 
bei preisverhandelten Maßnahmen und gilt grundsätzlich für alle Teil-
nehmenden. Insbesondere bei alleinerziehenden Müttern und Vätern 
sowie jungen Menschen, die Angehörige pflegen, ist zur Wahrneh-
mung ihrer familiären Aufgaben auch eine Teilnahme mit einge-
schränktem Zeitumfang möglich. 


Unabhängig von der Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder 
einen gleichwertigen Schulabschluss sind allgemein bildende Inhalte 
mit dem Ziel einzubeziehen, die bildungsmäßigen Voraussetzungen 
zu verbessern und zur Aufnahme einer Ausbildung oder versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung beizutragen. 


  


Verfahren zur 
Verlängerung der 
Förderdauer 
(51.28) 


Wöchentlicher Stun-
denumfang 
(51.29) 


Allgemeinbildende 
Inhalte 
(51.30) 
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2. § 52 SGB III – Förderungsbedürftige junge Men-
schen 


(1) Förderungsbedürftig sind junge Menschen, 
1. bei denen die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 


zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder, wenn 
die Aufnahme einer Berufsausbildung wegen in ihrer Per-
son liegender Gründe nicht möglich ist, zur beruflichen 
Eingliederung erforderlich ist,  


2. die die Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Länder 
erfüllt haben und 


3. deren Fähigkeiten erwarten lassen, dass sie das Ziel der 
Maßnahme erreichen. 


(2) § 59 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 


Bei jungen Menschen, die noch nicht erwarten lassen, dass das Ziel 
der Maßnahme erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob durch die Vor-
schaltung von Angeboten nach dem SGB VIII oder von Aktivierungs-
hilfemaßnahme gem. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Maßnahmeteilnahme geschaffen wer-
den können. 


Diese Fördermöglichkeit besteht auch für Menschen mit Behinderun-
gen und im Rechtskreis SGB II gem. § 16 Abs. 1 SGB II. 


Teilnehmende aus einer vorgeschalteten Aktivierungshilfemaß-
nahme für Jüngere sind möglichst nahtlos in die sich anschließende 
BvB zu übernehmen, wenn die Voraussetzungen nach § 52 SGB III 
vorliegen. 


Für junge Menschen mit komplexem Förderbedarf ist eine besonders 
sorgfältige Vorauswahl durch die Beratungsfachkraft der Agentur für 
Arbeit erforderlich. 


  


Aktivierungshilfen 
für Jüngere - AhfJ 
(52.01) 


Junge Menschen mit 
komplexem 
Förderbedarf 
(52.02) 



https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015582.pdf
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3. § 59 SGB III – Förderfähiger Personenkreis 
(1) Gefördert werden  


1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 
2. Unionsbürger, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne 


des Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen sowie andere 
Ausländer, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nach dem Aufent-
haltsgesetz besitzen, 


3. Ehegatten oder Lebenspartner und Kinder von Unions-
bürgern, die unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 
und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich 
freizügigkeitsberechtigt sind oder denen diese Rechte als 
Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder 
älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder 
Lebenspartnern keinen Unterhalt erhalten, 


4. Unionsbürger, die vor dem Beginn der Ausbildung im In-
land in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden ha-
ben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in in-
haltlichem Zusammenhang steht, 


5. Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unter 
den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4, 


6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben und die außerhalb des Bundesgebiets als Flücht-
linge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) 
anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt 
sind, 


7. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
243-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 
1950) geändert worden ist. 


§ 8 Absatz 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes gilt entsprechend.  


(2) (abH-/AsA-/BAB-/Abg-Regelung) 


(3) Im Übrigen werden Ausländerinnen und Ausländer gefördert, 
wenn 


1. sie selbst sich vor Beginn der Berufsausbildung insge-
samt fünf Jahre im Inland aufgehalten haben und recht-
mäßig erwerbstätig gewesen sind oder 


2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre 
vor Beginn der Berufsausbildung sich insgesamt drei 



http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html

http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html
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Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbs-
tätig gewesen ist, im Übrigen von dem Zeitpunkt an, in 
dem im weiteren Verlauf der Berufsausbildung diese Vo-
raussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis 
der Erwerbstätigkeit des Elternteils während der letzten 
sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus ei-
nem von ihm nicht zu vertretenden Grunde nicht ausge-
übt worden ist und er im Inland mindestens sechs Monate 
erwerbstätig gewesen ist; ist die oder der Auszubildende 
in den Haushalt einer oder eines Verwandten aufgenom-
men, so kann diese oder dieser zur Erfüllung dieser Vo-
raussetzungen an die Stelle des Elternteils treten, sofern 
die oder der Auszubildende sich in den letzten drei Jah-
ren vor Beginn der Berufsausbildung rechtmäßig im In-
land aufgehalten hat. 


§ 8 Abs. 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG): 


Abs. 2: 
Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie 
ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und  


1. eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1, 2 oder 4, 
den §§ 23a, 25 Absatz 1 oder 2, den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Ab-
satz 1 Nummer 2, § 104a oder als Ehegatte oder Lebenspartner 
oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, 


2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 
oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte 
oder Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit Aufenthalts-
erlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 
oder nach § 36a des Aufenthaltsgesetzes besitzen und sich seit 
mindestens 15 Monate in Deutschland ununterbrochen rechtmä-
ßig, gestattet oder geduldet aufhalten. 


Abs. 4: 
Auszubildende, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten oder Leben-
spartner persönlich förderungsberechtigt sind, verlieren den An-
spruch auf Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd 
getrennt leben oder die Ehe oder Lebenspartnerschaft aufgelöst wor-
den ist, wenn sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 


Abs. 5: 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Auslän-
dern Ausbildungsförderung zu leisten ist, bleiben unberührt. 


Zur Auslegung von Erwerbstätigkeit und Ersatztatbeständen wird auf 
die Ausführungen zu § 59 Abs. 3 SGB III bei der Berufsausbildungs-
beihilfe verwiesen.  


Erwerbstätigkeit  
übriger Ausländer 
(59.30) 


Auszug BAföG 
(59.10) 



https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446
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4. § 132 SGB III – Sonderregelung für die Ausbil-
dungsförderung 
von Ausländerinnen und Ausländern 


(1) Ausländerinnen und Ausländer, bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, gehören nach Maß-
gabe der folgenden Sätze zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  


1. nach den §§ 51, 75 und 130, wenn ihr Aufenthalt seit min-
destens drei Monaten gestattet ist, und  


2. nach den §§ 56 und 122, wenn ihr Aufenthalt seit mindes-
tens fünfzehn Monaten gestattet ist.  


Bei einer Asylbewerberin oder einem Asylbewerber, die oder der 
aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt nicht zu erwarten ist. Die oder der Auszubildende 
wird bei einer Berufsausbildung ergänzend zu § 60 Absatz 1 
Nummer 1 nur mit Berufsausbildungsbeihilfe gefördert, wenn 
sie oder er nicht in einer Aufnahmeeinrichtung wohnt. Eine För-
derung mit einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
setzt ergänzend zu § 52 voraus, dass die Kenntnisse der deut-
schen Sprache einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsaus-
bildung erwarten lassen. 


(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufent-
haltsgesetzes) gehören zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  


1. (abH-/AsA-Regelung) 


2. nach den §§ 51, 56 und 122, wenn sie sich seit mindes-
tens sechs Jahren ununterbrochen rechtmäßig, gestattet 
oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten und kein Be-
schäftigungsverbot nach § 60a Absatz 6 des Aufenthalts-
gesetzes besteht.  


(3) (abH-/AsA-/BAB-/Abg-Regelung) 


(4) Die Sonderregelung gilt für  
1. Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2019 beginnen, 


und  
2. (BAB-/Abg-Regelung) 


(5) Findet während der Leistung ein Wechsel des Aufenthalts-
status statt, ohne dass ein Beschäftigungsverbot vorliegt, kann 
eine einmal begonnene Förderung zu Ende geführt werden. Die 
Teilnahme an einer Förderung steht der Abschiebung nicht ent-
gegen. 
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Gestattete mit guter Bleibeperspektive und einem rechtmäßigen Auf-
enthalt in Deutschland von mindestens drei Monaten können an BvB-
Maßnahmen, die bis zum 31.12.2019 beginnen, teilnehmen. 


Das gilt nicht für Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die aus den 
sicheren Herkunftsländern nach § 29a Asylgesetz - AsylG (vgl. An-
lage II zu § 29a) stammen. 


Einen Anspruch auf BAB bzw. Abg haben die teilnehmenden Gestat-
teten aber erst nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von mindestens 
15 Monaten. 


Für die Aufnahme einer dualen Ausbildung ist im Allgemeinen das 
Sprachniveau B2 (vgl. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
für Sprachen (GER) erforderlich. Um das Ziel einer BvB nicht zu ge-
fährden, sollte somit mindestens das Sprachniveau B1 bei Eintritt in 
BvB bereits erreicht sein. So wäre es denkbar, dass zur Feststellung 
der Sprachkenntnisse bei potenziellen Teilnehmenden, die noch kein 
Zertifikat eines Jugend-/Integrationskurses oder ähnlicher Kurse be-
sitzen, der BPS vor Ort ein Gutachten erstellt. 


Geduldete Ausländerinnen und Ausländer können mit BvB gefördert 
werden, wenn sie sich seit sechs Jahren in Deutschland rechtmäßig 
aufhalten und kein Beschäftigungsverbot besteht. 


  


Gestattete 
(132.11) 


BAB / Abg 
(132.12) 


Sprachniveau 
(132.13) 


Geduldete 
(132.21) 



https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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5. § 53 SGB III - Vorbereitung auf einen Hauptschul-
abschluss im Rahmen einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme 


1Förderungsbedürftige junge Menschen ohne Schulabschluss 
haben einen Anspruch, im Rahmen einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme auf den nachträglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses 
vorbereitet zu werden. 


2Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen 
Zweck durch Dritte erbracht wird. 


3Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für 
die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten 
der Maßnahme beteiligen. 4Leistungen Dritter zur Aufstockung 
der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 


Mit dem Rechtsanspruch soll sichergestellt werden, dass jeder junge 
Mensch auch nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht nach den Geset-
zen der Länder die Chance erhält, einen Hauptschulabschluss oder 
einen gleichwertigen Schulabschluss im Rahmen einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme gem. § 51 SGB III bzw. § 117 SGB III 
nachzuholen, sofern nicht bereits feststeht, dass er aufgrund seiner 
individuellen Möglichkeiten nicht in der Lage sein wird, diesen Schul-
abschluss durch die Vorbereitung voraussichtlich zu erreichen (vgl. 
§ 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III). 


Die beauftragten Bildungsträger bzw. Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation i. S. d. § 51 SGB IX haben sicherzustellen, dass alle 
von der Agentur für Arbeit mit diesem Ziel zugewiesenen Teilneh-
menden eine Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder den 
gleichwertigen Schulabschluss erhalten. 


Teilnehmende mit diesem Ziel sollten möglichst frühzeitig in die BvB 
zugewiesen werden, um ihnen ausreichend Vorbereitungszeit für das 
Ablegen der Prüfung einzuräumen. 


Ergeben sich in der Eignungsanalyse/ Kompetenzfeststellung aus 
Sicht des Bildungsträgers bzw. der Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX 
Anhaltspunkte dafür, dass - anders als bisher angenommen - die Teil-
nehmenden aufgrund ihrer individuellen Möglichkeiten nicht in der 
Lage sein werden, diesen Schulabschluss im Rahmen der BvB zu 
erreichen, ist die Beratungsfachkraft vom Bildungsträger bzw. der 
Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX hierüber zu informieren. 


Der Bildungsträger bzw. die Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX hat die 
Beratungsfachkraft auch dann einzuschalten, wenn sich erst im Maß-
nahmeverlauf herausstellt, dass eine Vorbereitung auf den Haupt-
schulabschluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss ange-
strebt wird. Hierzu hat der Auftragnehmer – abgeleitet aus den bishe-
rigen Entwicklungsfortschritten – nachvollziehbar darzustellen, dass 
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der Hauptschulabschluss oder ein entsprechender Schulabschluss 
erreicht werden kann. 


Die Beratungsfachkraft entscheidet, ggf. nach vorheriger Einschal-
tung des BPS abschließend, ob eine Vorbereitung auf den Haupt-
schulabschluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss erfolgen 
soll. 


Sofern ein junger Mensch mit dem Ziel der Vorbereitung auf einen 
Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss an 
einer BvB teilnehmen möchte, jedoch festgestellt wird, dass er auf 
Grund der individuellen Möglichkeiten nicht in der Lage sein wird, den 
Abschluss durch die Maßnahme voraussichtlich zu erreichen (vgl. 
§ 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III), ist dies in einem Beratungsgespräch mit 
dem jungen Menschen zu erörtern. Hierbei ist zu prüfen, ob auch 
ohne die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder den gleich-
wertigen Schulabschluss eine Teilnahme an BvB gewünscht und un-
ter Beachtung des § 52 Abs. 1 Nr. 1 SGB III möglich ist. Anderenfalls 
sind mögliche Alternativen zu erörtern.  


Auf Wunsch ist dem jungen Menschen die Entscheidung über die feh-
lende Eignung schriftlich mit Rechtsfolgenbelehrung mitzuteilen. 


Der Rechtsanspruch auf eine Vorbereitung auf einen Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss wird dadurch er-
füllt, dass der junge Mensch in einer BvB auf eine Prüfung vorbereitet 
wird.  


Die Vorbereitung auf eine Nachprüfung im Rahmen der BvB ist mög-
lich, wenn erwartet werden kann, dass die Nachprüfung erfolgreich 
absolviert werden kann. 


Sofern die jungen Menschen im Rahmen einer BvB auf einen Haupt-
schulabschluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss vorberei-
tet wurden, ist der Rechtsanspruch als erfüllt anzusehen. Dies 
schließt eine erneute Teilnahme mit dem Ziel der Vorbereitung auf 
einen Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Schulab-
schluss im Einzelfall außerhalb des Rechtsanspruchs nicht aus, 
wenn dies erfolgversprechend erscheint.  


Eine Ablehnung nach § 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III unter Verweis auf eine 
vorangegangene erfolglose Vorbereitung auf einen Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss im Rahmen einer 
BvB darf spätestens nach Ablauf von drei Jahren nicht mehr erfolgen. 


Die vorherige Teilnahme an einer BvB ohne das Ziel „Vorbereitung 
auf den Hauptschulabschluss“ steht dem Rechtsanspruch nach 
§ 53 SGB III nicht entgegen. 


Die Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit prüft die Förderungs-
voraussetzungen und unterbreitet bei deren Vorliegen den jungen 
Menschen ein entsprechendes Maßnahmeangebot. 
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Bestehen Bedenken hinsichtlich der Eignung des jungen Menschen 
(§ 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB III) ist mit dessen Einverständnis der BPS 
durch die Beratungsfachkraft einzuschalten. 


51.13 gilt bezogen auf die Vorbereitung auf einen Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss entsprechend. 


Der Rechtsanspruch besteht nur für junge Menschen, die bereits ihre 
Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Länder erfüllt haben. 


Die länderspezifischen Regelungen für den Erwerb des Schulab-
schlusses sind zu beachten. 


Sofern für den jungen Menschen eine vorrangige Leistung Dritter 
(z. B. schulische berufsvorbereitende Angebote der Länder, in denen 
der Erwerb eines Schulabschlusses möglich ist) tatsächlich zur Ver-
fügung steht, ist dieser  darauf zu verweisen. Der Rechtsanspruch 
nach § 53 SGB III besteht in diesem Fall nicht. 


Die Teilnahme an einer BvB nach § 51 SGB III ist damit nicht generell 
ausgeschlossen. Wenn Tatbestände vorliegen, die eine Teilnahme 
an einer BvB notwendig erscheinen lassen, um die angestrebte be-
rufliche Eingliederung erreichen zu können (z. B. wenn eine notwen-
dige sozialpädagogische Begleitung nur in einer BvB bereitgestellt 
wird), ist eine Teilnahme an der BvB sowie eine Vorbereitung auf ei-
nen Hauptschulabschluss gem. § 51 bzw. § 51 Abs. 3 SGB III mög-
lich. 


Nicht als vorrangige Leistung für den gleichen Zweck gelten berufs-
begleitende Angebote (z. B. Abendschulen) sowie für den Teilneh-
menden entgeltliche Angebote. 


Die BA hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allgemeine 
Schulbildung zuständigen Stellen an den Kosten der Maßnahmen be-
teiligen. Durch diese Regelung soll verdeutlicht werden, dass die 
Länder, die die Verantwortung für die allgemeine Schulbildung tra-
gen, nicht durch den Rechtsanspruch aus der Verantwortung entlas-
sen werden. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Länder ihre 
Anstrengungen, Schüler/-innen durch vorrangige Qualifizierungs-
maßnahmen (z. B. Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundschuljahr), 
zum Schulabschluss zu führen, unverändert fortsetzen. 


Eine erfolgreiche Umsetzung des vom Gesetzgeber angestrebten 
Ziels ist nur in engem und konstruktivem Dialog mit den jeweiligen 
Ländern möglich. Die Regionaldirektionen sollen im Dialog mit den 
Ländern Regelungen treffen, die den Erwerb des Hauptschulab-
schlusses bzw. des gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen der 
BvB unterstützen. 


Diese Gespräche sollten auch Absprachen von grundsätzlicher Be-
deutung zur Kooperation mit Berufsbildenden Schulen unabhängig 
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vom Rechtsanspruch auf die Vorbereitung für einen Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss einschließen; 
z. B.: 


• rechtzeitige Abstimmung der Kapazitäten berufsvorberei-
tender Maßnahmen auf Seiten der Länder und der BA, 


• Umfang des geleisteten Berufsschulunterrichts für die be-
rufsschulpflichtigen Teilnehmenden an einer BvB bzw. die 
mögliche Beauftragung der Träger der BvB mit der Durch-
führung des fehlenden Berufsschulunterrichts aus Lan-
desmitteln, 


• gegenseitige Information über bedeutsame Entwicklun-
gen und Vorhaben. 


Die Abstimmung mit den maßgeblichen Akteuren auf lokaler Ebene 
obliegt den Agenturen für Arbeit. Hierbei geht es insbesondere um 
die Förderung der Kooperation aller Beteiligten, um ein abgestimmtes 
und kohärentes Gesamtangebot zu erreichen. 


Eine Vorbereitung auf erweiterte oder qualifizierende Hauptschulab-
schlüsse bzw. gleichwertige Schulabschlüsse (länderspezifisch), die 
über den ersten allgemein bildenden Schulabschluss hinausgehen, 
wird nicht vom Rechtsanspruch des § 53 SGB III erfasst.  


Eine Vorbereitung auf diese Schulabschlüsse ist im Rahmen der BvB 
möglich, wenn  


• dies als erforderlich angesehen wird, um die berufliche Ein-
gliederung zu erreichen und  


• ein erfolgreicher Abschluss unter Berücksichtigung der mög-
lichen individuellen Förderdauer  realisierbar erscheint. 


Die Entscheidung, für welche Teilnehmenden eine entsprechende 
Vorbereitung erfolgen soll, trifft die zuständige Beratungsfachkraft. 
Hierfür zieht sie z. B. die Empfehlung des Bildungsträgers / der Ein-
richtung i. S. d. § 51 SGB IX, die Ergebnisse der Eignungsanalyse / 
Kompetenzfeststellung bzw. vorliegende Gutachten heran.  


Die Verlängerungsmöglichkeiten der individuellen Förderdauer gel-
ten entsprechend. 
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6. § 54 SGB III – Maßnahmekosten 
Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden 
dem Träger als Maßnahmekosten erstattet: 


1. die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchfüh-
rung der Maßnahme eingesetzte erforderliche Ausbil-
dungs- und Betreuungspersonal, einschließlich dessen 
regelmäßiger fachlicher Weiterbildung, sowie für das er-
forderliche Leitungs- und Verwaltungspersonal, 


2. die angemessenen Sachkosten, einschließlich der Kos-
ten für Lernmittel und Arbeitskleidung, und die angemes-
senen Verwaltungskosten sowie 


3. erfolgsbezogene Pauschalen bei Vermittlung von Teil-
nehmenden in eine betriebliche Berufsausbildung im 
Sinne des § 57 Absatz 1. 


Regelungen für Vergabemaßnahmen beziehen sich auf die BvB 1, 
BvB 2 und BvB-Pro.  


Bei BvB 3 handelt es sich um Maßnahmen, die mit den Einrichtungen 
im Sinne von § 51 SGB IX preisverhandelt sind. Eine Anmeldung von 
Teilnehmenden erfolgt hier nicht im Rahmen eines konkreten Vertra-
ges, sondern im Einzelfall und bei Bedarf. 


Besonderheit der Maßnahmekosten für BvB 2 und BvB 3: 
Die Maßnahmekosten für BvB 2 und BvB 3 werden dem Bildungsträ-
ger bzw. der Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX nach § 127 SGB III er-
stattet. 


Die Einrichtung von BvB-Pro ist nur vorgesehen, wenn sich Dritte 
(insbesondere Länder, ggf. auch Kommunen und weitere Dritte) mit 
mindestens 50 % an der Finanzierung beteiligen. 


Zwischen den kofinanzierenden Parteien (i. d. R. Land und Regional-
direktion) sind bei BvB-Pro entsprechende Vereinbarungen über die 
Einrichtung der Maßnahmen, der konkreten Ausgestaltung und der 
Förderkonditionen zu treffen und zu dokumentieren. 


Durch die Beteiligung der Regionalen Einkaufszentren an den Ab-
stimmungen wird durch den Einkauf bundesweit sichergestellt, dass 
die Vergabeunterlagen stets mit dem Kofinanzierer abzustimmen 
sind. 


Die Bildungsträger werden im Rahmen des Vergabeverfahrens zur 
regelmäßigen fachlichen Weiterbildung des in den Maßnahmen ein-
gesetzten Personals verpflichtet. Die hierfür anfallenden Kosten sind 
vom Auftragnehmer in den Monatskostensatz einzukalkulieren. 
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7. § 55 SGB III – Anordnungsermächtigung 
Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nä-
here zu bestimmen 


1. über Art und Inhalt der berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen und die hieran gestellten Anforderungen, 


2. zu den Voraussetzungen für die Erstattung von Pauscha-
len, zum Verfahren der Erstattung von Pauschalen sowie 
zur Höhe von Pauschalen nach § 54 Nummer 3 sowie 


3. (EQ-Regelung) 


Aufgrund des § 55 Nr. 2 i. V. m. § 373 Abs. 5 SGB III hat der Verwal-
tungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) folgende Anordnung er-
lassen: 


  


Prämienregelung-BvB 
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8. Anordnung des Verwaltungsrates der Bundes 
agentur für Arbeit zur Festlegung der erfolgsbezo-
genen Pauschale bei Vermittlung von Teilnehmern 
berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen in 
betriebliche Berufsausbildung 
(Berufsvorbereitungs-Vermittlungspauschale- 
Anordnung - BvBVP-AO) 


vom 17. Dezember 2009 zuletzt geändert durch 1. Änderungsan-
ordnung vom 16. März 2012 (ANBA Nr. 6 S. 4) 


Aufgrund des § 55 Nr. 2 in Verbindung mit § 373 Absatz 5 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) erlässt der Verwal-
tungsrat der Bundesagentur für Arbeit folgende Anordnung: 


§ 1 Ziel 
Der Übergang von Teilnehmern einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme in eine betriebliche Berufsausbildung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 SGB III soll durch Leistung einer erfolgs-
abhängigen Vermittlungspauschale an den mit der Durchfüh-
rung beauftragten Träger gesteigert werden.  


§ 2 Voraussetzungen der Vermittlungspauschale  
(1) 1Dem mit der Durchführung beauftragten Träger wird für Teil-


nehmer, die ab dem 1. September 2011 die Maßnahme be-
gonnen haben, neben den in § 54 SGB III genannten Maßnah-
mekosten für jede nachhaltige Vermittlung eines Teilneh-
mers in eine betriebliche Berufsausbildung im Sinne des 
§ 57 Absatz 1 SGB III eine einmalige erfolgsbezogene Pau-
schale in Höhe von 500 Euro als Maßnahmekosten geleistet. 
2Nachhaltig ist eine Vermittlung, wenn der Berufsausbil-
dungsvertrag spätestens drei Monate nach Beendigung der 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme abgeschlossen 
wurde und das Berufsausbildungsverhältnis länger als vier 
Monate fortbestanden hat. 


(2) Für Teilnehmer in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men nach § 117 SGB III beträgt die Höhe der Pauschale nach 
Absatz 1  1.500 Euro. 


(3) Besteht nach landesrechtlichen Vorschriften in bestimmten 
Ausbildungsberufen eine Verpflichtung zum Besuch eines 
Berufsgrundbildungsjahres, das auf die Ausbildungszeit an-
gerechnet wird, und wurde für diese Zeit noch kein Ausbil-
dungsvertrag abgeschlossen, wird die Pauschale nach Ab-
satz 1 geleistet, wenn spätestens drei Monate nach Beendi-
gung der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme ein Vor-
vertrag mit einem Betrieb abgeschlossen wird, und das Be-
rufsausbildungsverhältnis nach Beendigung des Berufs-
grundbildungsjahres länger als vier Monate in diesem Be-
trieb fortbestanden hat. 
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(4) Leistungen an Arbeitgeber für die Einstellung des Auszubil-
denden und begleitende Hilfen für den Auszubildenden sind 
für die Bewilligung der Pauschale unschädlich. 


§ 3 Zahlung 
Die Pauschale wird geleistet, wenn der Träger eine schriftliche 
Bestätigung des/der  Auszubildenden über das Fortbestehen 
des Berufsausbildungsverhältnisses über vier Monate hinaus 
und eine Kopie des eingetragenen Berufsausbildungsvertrages 
spätestens 6 Monate nach Vorliegen der Voraussetzungen ge-
mäß § 2 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 3 vorlegt. 


§ 4 Inkrafttreten 
Diese Anordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft.  


Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Auftragnehmer als „Dritter“ im 
Kontakt mit dem/der Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb 
stand und durch seine Tätigkeit aktiv die Abschlussbereitschaft bei-
der derart gefördert hat, dass ein Ausbildungsvertrag geschlossen 
wurde.  


Vermittelnde Tätigkeiten umfassen ein Verhandeln mit beiden Par-
teien, um den Vermittlungserfolg (Aufnahme eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses) herzustellen. Notwendig ist hierbei u. a., dass 
der Bildungsträger Verbindung mit dem Ausbildungsbetrieb aufnimmt 
und mit diesem im Sinne eines bewusst auf den Vertragsabschluss 
zielenden Wirkens verhandelt. 


Ein eventuell unterbreiteter Vermittlungsvorschlag der Agentur für Ar-
beit oder einer Grundsicherungsstelle schließt die Zahlung einer Ver-
mittlungspauschale nicht aus, sofern der Bildungsträger bzw. die Ein-
richtung i. S. d. § 51 SGB IX die Vermittlungstätigkeit im Sinne der 
vorgenannten Definition sowie deren Anteil am Zustandekommen 
des Berufsausbildungsverhältnisses plausibel darlegen kann. Hierbei 
ist es nicht ausreichend, allein die Auszubildenden gezielt auf das 
betriebliche Auswahlverfahren bzw. die Bewerbungsunterlagen vor-
zubereiten, da dies Bestandteil der Maßnahme und damit des verein-
barten Monatskostensatzes ist. 


Der Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen hat durch 
den Bildungsträger bzw. der Einrichtung i. S. d. § 51 SGB IX zu erfol-
gen. Ein entsprechender Vordruck wird den Bildungsträgern bzw. 
Einrichtungen i. S. d. § 51 SGB IX im Internet zur Verfügung gestellt 
(Vordrucke zur Vertragsausführung). 
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9. Verfahren bei berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen (BvB) 


9.1 Förderentscheidung / -zusage 
Mit der Erfassung der Daten der Teilnehmenden in COSACH prüft 
und dokumentiert die Beratungs-/Vermittlungsfachkraft der Agentur 
für Arbeit die Erfüllung der Fördervoraussetzungen. Zusätzlich ist die 
Förderzusage durch einen Eintrag in VerBIS (Typ „Beratungsver-
merk“) in der Kundenhistorie festzuhalten (vgl. „Leitfaden U25/Be-
rufsberatung“, Punkt 5 (Anlage zur Weisung 201703020 vom 
20.03.2017).  


9.2 Erfassung in COSACH 
Die Erfassung der Maßnahmen und Teilnehmenden erfolgt in 
COSACH im Verfahrenszweig BvB.  


Die Erfassung der Maßnahmen hat sich an der vertraglich abge-
schlossenen Vereinbarung auszurichten; d. h. insbesondere ist 


• bei der Ziehung von vertraglich eingeräumten Optionen für 
den Optionszeitraum ein neuer Maßnahmedatensatz anzule-
gen, 


• bei Bietergemeinschaften nur ein Maßnahmedatensatz mit 
dem Vertragspartner anzulegen. 


Kunden mit der Trägerschaft „4: zugelassener kommunaler Träger“ 
in VerBIS können nicht über VerBIS in COSACH (Verfahrenszweig 
BvB) gebucht werden. Die betroffenen Teilnehmenden sind direkt in 
COSACH (mit Trägerschaft „1: Bundesagentur für Arbeit“) zu erfas-
sen. 


Die Erfassung einer ggf. erforderlichen Nachbetreuung ist nicht vor-
gesehen. 


9.3 Warteliste in COSACH 
Eine möglichst vollständige Besetzung der eingekauften Maßnahme-
plätze ist über Wartelisten in COSACH im Verfahrenszweig BvB 
sicherzustellen. 


9.4 Mittelbewirtschaftung / - überwachung 
Die Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel erfolgt im 
Verfahren ERP-Finanzen. 


Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gilt die Ermächtigungs-
art „c“ bei nicht Reha und „I“ bei Reha (vgl. HBest-Ermächtigungsart). 


Für Mittelbindungen (ERP-Modul PSM) und Ausgaben (ERP-Modul 
PSCD) gelten folgende ERP-Kontierungselemente (vgl. Kontierungs-
handbuch): 


Entscheidung durch 
die Beratungs-/Ver-
mittlungsfachkraft 
(V.BvB.01) 


COSACH 
(V.BvB.02) 


Warteliste 
(V.BvB.03) 


Mittel- 
bewirtschaftung 
(V.BvB.04) 
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• Maßnahmekosten BvB 1 (nicht Reha) 
Finanzposition 3-68101-00-1011 
(Hauptvorgang 2310, Teilvorgang 0004) 


• Vermittlungspauschale BvB 1 (nicht Reha) 
Finanzposition 3-68101-00-1012 
(Hauptvorgang 2310, Teilvorgang 0008) 


• Maßnahmekosten BvB-Pro (nicht Reha) 
Finanzposition 3-68101-00-1013 
(Hauptvorgang 2310, Teilvorgang 0009) 


• Vermittlungspauschale BvB-Pro (nicht Reha) 
Finanzposition 3-68101-00-1014 
(Hauptvorgang 2310, Teilvorgang 0010) 


• Maßnahmekosten BvB (Reha – BvB 1) 
einschließlich Vermittlungspauschale 
Finanzposition 3-68101-00-4661 
(Hauptvorgang 2322, Teilvorgang 0003) 


• Maßnahmekosten BvB (Reha – BvB-Pro) 
einschließlich Vermittlungspauschale 
Finanzposition 3-68101-00-4662 
(Hauptvorgang 2322, Teilvorgang 0012) 


• BvB 2 Vergabemaßnahmen; mögliche Lernorte: 
• Betrieb 


Finanzposition 3-68101-00-4836 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0013) 


• sonstige Träger 
Finanzposition 3-68101-00-4835 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0003) 


• BvB 3 preisverhandelte Maßnahmen; mögliche Lernorte: 
• Berufsbildungswerke 


Finanzposition 3-68101-00-4832 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0001) 


• Berufsförderungswerke 
Finanzposition 3‑68101‑00‑4833 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0006) 


• Einrichtungen der Kategorie II und vergleichbare Einrich-
tungen nach § 51 SGB IX 
Finanzposition 3‑68101‑00‑4834 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0002) 


• BvB 2 und BvB 3: 
• Erstattungen der Sozialversicherungsbeiträge an Einrich-


tungen für behinderte Menschen 
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Finanzposition 3-68101-00-4841 
(Hauptvorgang 2324, Teilvorgang 0014) 


Ausgabemittel (in ERP Zahlungsbudget) und Verpflichtungsermäch-
tigungen (in ERP Verpflichtungsbudgets) sind für die gesamte Lauf-
zeit des BvB-Vertrages entsprechend der vertraglichen Regelungen 
zu binden.  


Bei Bestellung der Maßnahmen (Auftragserteilung an das REZ) sind 
Mittelbindungen in Höhe des geschätzten Auftragswertes anzulegen. 
Nach Zuschlagserteilung sind die Mittelbindungen an das Ausschrei-
bungsergebnis anzupassen. 


9.5 Umsatzsteuer 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen fallen unter die Umsatz-
steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) des 
Umsatzsteuergesetzes. 


9.6 Leistungs- und Verhaltensbeurteilung 
Der Träger der Maßnahme hat zu den im fachlichen Infopaket zu 
eM@w genannten Anlässen der Beratungsfachkraft eine Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung (LuV) zur Genehmigung vorzulegen. 


Die LuV enthält die für die zu treffende Entscheidung maßgeblichen 
Aussagen aus der Qualifizierungs- und Förderplanung bzw. Entwick-
lungsplanung.  


Im Rahmen der Folgekontakte der Teilnehmenden mit der Bera-
tungs-/Vermittlungsfachkraft der Agentur für Arbeit sind die Inhalte 
und Erkenntnisse aus der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung zu 
besprechen. 


9.7 Qualifizierungs- / Förder- / Entwicklungspla-
nung 


Der Bildungsträger bzw. die Einrichtung nach § 51 SGB IX ist ver-
pflichtet, für alle Teilnehmenden eine Qualifizierungs- und Förderpla-
nung bzw. Entwicklungsplanung zu erstellen und regelmäßig fortzu-
schreiben. Diese kann von der Beratungs-/Vermittlungsfachkraft der 
Agentur für Arbeit beim Bildungsträger eingesehen werden. 


9.8 Abbildung des Ziels Hauptschulabschluss 
Bei Teilnehmenden, die eine BvB u.a. mit dem Ziel aufnehmen, im 
Rahmen der Maßnahme auf einen Hauptschulabschluss oder gleich-
wertigen Schulabschluss vorbereitet zu werden, ist in COSACH auf 
der Registerkarte „Fördervoraussetzungen“ der individuelle Förder-
bedarf „1: nachträglicher Erwerb Hauptschulabschluss“ auszuwäh-
len. 


Umsatzsteuer 
(V.BvB.05) 


LuV 
(V.BvB.06) 


Qualifizierungs- / 
Förder- / Entwicklungs-
planung 
(V.BvB.07) 


Abbildung des Ziels 
Hauptschulabschluss 
(V.BvB.08) 



http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Publikation/pdf/eMaw-fachliches-Infopaket.pdf

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Publikation/pdf/eMaw-fachliches-Infopaket.pdf
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Spätestens mit Beendigung der Maßnahme ist auf der Registerkarte 
„Förderdaten I“ im Feld „HSA-Ziel“ bei allen Teilnehmenden zu er-
gänzen, ob in der Maßnahme der Hauptschulabschluss angestrebt 
bzw. auch erreicht wurde.  


Zeitgleich ist die Information zum Hauptschulabschluss oder gleich-
wertigen Schulabschluss im Lebenslauf in VerBIS zu erfassen. 


9.9 Austritt von Teilnehmenden 
Bei Beendigung der BvB unterrichtet der Bildungsträger bzw. die Ein-
richtung nach § 51 SGB IX unverzüglich die Agentur für Arbeit über 
den letzten Tag der Teilnahme und teilt den Austritts- sowie den Ver-
bleibsgrund über eM@w mit. Dieser ist nach COSACH in den Teil-
nehmerdatensatz zu übernehmen. 


Zugleich übermittelt der Bildungsträger eine Abschlussbeurteilung 
der / des Teilnehmenden in Form einer LuV. 


9.10 Teilnahmebescheinigung 
Den Teilnehmenden sind am Ende der BvB vom Träger die erworbe-
nen Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit in differenzierter und 
insbesondere für Betriebe nachvollziehbarer Form nach Maßgabe 
des § 2 BAVBVO zu bescheinigen. Qualifizierungsbausteine sind ent-
sprechend §§ 3-7 BAVBVO zu bescheinigen und zu dokumentieren. 


9.11 Datenaustausch über eM@w 
Der Datenaustausch zwischen Bildungsträger und Agentur für Arbeit 
erfolgt über eM@w.  


9.12 Bedarfsfeststellung im Vergabeverfahren 
Im Rahmen der Bedarfsfeststellung im Vergabeverfahren sind die 
Träger der Grundsicherung aufzufordern, den Bedarf an Teilnehmer-
plätzen für die von Ihnen betreuten jungen Menschen auch unter Be-
rücksichtigung des Rechtsanspruchs nach § 53 SGB III zu melden. 
Diese Bedarfe sind bei der Festlegung des Gesamtbedarfs zu be-
rücksichtigen. 


9.13  Versicherungsnummer / Anrechnungszeiten 
Hinsichtlich der für die Meldung von Anrechnungszeiten nach 
§ 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB VI sowie die Berechnung der Eingliede-
rungsquote erforderlichen Versicherungsnummer wird auf die Rege-
lungen der Ziff. 3.4 der Anlage 1 zur Weisung 201802006 vom 
20.02.2018 – Meldung von Anrechnungszeittatbeständen für die 
Rentenversicherung verwiesen. 


Unabhängig vom vorgenannten Verfahren (automatische Beantra-
gung der Versicherungsnummer über das MAZ-Tool) werden die be-
auftragten Bildungsträger vertraglich verpflichtet, für die Teilnehmen-


Austrittsmeldung und 
Abschlussbeurteilung 
(V.BvB.09) 


Teilnahme 
bescheinigung 
(V.BvB.10) 


eM@w 
(V.BvB.11) 


Bedarfsfeststellung im 
Vergabeverfahren 
(V.BvB.12) 


Versicherungsnummer 
/ Anrechnungszeiten 
über das MAZ-Tool 
(V.BvB.13) 
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den, die zu Teilnahmebeginn noch keine Sozialversicherungsnum-
mer haben, diese mit entsprechender Beauftragung durch die Teil-
nehmenden bei der zuständigen Krankenkasse zu beantragen.  


Ob für Teilnehmende zum Zeitpunkt der Teilnahmeanmeldung eine 
Sozialversicherungsnummer vorliegt, kann vom Bildungsträger aus 
dem Ereignis „10: Anmeldung der Teilnehmer“ über eM@w entnom-
men werden. 


Nach Zuteilung der Sozialversicherungsnummer teilt der Bildungsträ-
ger dies der Agentur für Arbeit über eM@w als gesondertes anlass-
bezogenes Ereignis mit. Die Sozialversicherungsnummer ist umge-
hend in STEP zu übernehmen. 


9.14 Örtlicher Verwaltungsausschuss 
Die Agenturen für Arbeit informieren die örtlichen Verwaltungsaus-
schüsse über den im Rahmen von BvB-Pro erzielten Konsens mit der 
regionalen Wirtschaft zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrun-
gen. 


9.15 Flyer 
Dem Bildungsträger wird ein bundeseinheitliche Flyer (DINlang-For-
mat) zur Verfügung gestellt. Das Anschauungsexemplar steht im In-
ternet auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > In-
stitutionen > Ausschreibungen für Arbeitsmarktdienstleistungen > 
Vordrucke für die Vertragsausführung “Standard“ > Bereich "Maß-
nahmen für junge Menschen" zur Verfügung. 


Der beauftragte Bildungsträger hat für den Flyer ein Einlegeblatt mit 
Informationen zur Weitergabe an potenzielle Teilnehmende zu erstel-
len und der Agentur für Arbeit in Print- und elektronischer Form spä-
testens drei Wochen nach Zuschlagserteilung sowie jeweils spätes-
tens acht Wochen vor Beginn der Optionszeiträume zur Verfügung 
zu stellen.  


Dem beauftragten Bildungsträger ist der Flyer in Printform unentgelt-
lich zur Verfügung zu stellen. 


Informationsquellen 
Zusätzlich zu diesen Fachlichen Weisungen bietet der jeweilige Ver-
trag mit dem Bildungsträger zur Durchführung von BvB weitere Infor-
mationen. 


Information der 
örtlichen Verwaltungs-
ausschüsse 
(V.BvB.14) 


Flyer 
(V.BvB.15) 



https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097
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Änderungshistorie  


Fassung vom 20.08.2018 


• Umstellung auf das Format Fachliche Weisungen und somit redaktionelle Überarbeitung 


• FW 59.30: Klarstellung Erwerbstätigkeit 


• FW 132.11 – 31: Änderung des § 132 Absatz 3 SGB III und Verlängerung der Sonderrege-
lung des § 132 Absatz 4 SGB III  


• FW 78.15: Anpassung zur Förderzusage analog der Information zu Förderung von Menschen 
aus Afghanistan mit ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) PAL162_18 vom 31.01.2018 


• FW V.abH.01: Vergaberechtsreform; Außerkrafttreten der VOL/A 


• FW V.abH.07: redaktionelle Anpassung der Ermächtigungsart 


• FW V.abH.04: Klarstellung von Maßnahmebetreuung und Übertragung der Ausbildungsver-
mittlung 


• FW V.abH.10.4 Hinweise zur Buchung in COSACH  


• FW V.abH.10.10: Klarstellung Zulieferung des Flyers 


• der Begriff „Zuweisung“ wurde redaktionell überarbeitet, da es sich im Rechtskreis SGB III bei 
U25-Maßnahmen um keine Zuweisung sondern um ein Maßnahmeangebot an den potenzi-
ellen Teilnehmenden handelt 
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1. § 57 SGB III - Förderungsfähige Berufsausbildung 
(1) Eine Berufsausbildung ist förderungsfähig, wenn sie in ei-
nem nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung 
oder dem Seearbeitsgesetz staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf betrieblich oder außerbetrieblich oder nach dem Altenpfle-
gegesetz betrieblich durchgeführt wird und der dafür vorge-
schriebene Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden 
ist. 


(2) (BAB-Regelung) 


(3) (BAB-Regelung) 


Die Förderung setzt voraus, dass die Berufsausbildung im Rahmen 
eines Berufsausbildungsvertrages: 
1. in Berufen, die nach § 4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes 


(BBiG) als Ausbildungsberufe staatlich anerkannt sind oder die 
nach § 104 Abs. 1 des BBiG als Ausbildungsberufe im Sinne von 
§ 4 Abs. 1 des BBiG gelten, 


2. in Gewerben der Anlage A + B der Handwerksordnung (HwO), 


3. in Ausbildungsverhältnissen, die nach § 6 des BBiG oder nach 
§ 27 der HwO als Ausnahmen zugelassen sind,  


4. in der Seeschifffahrt aufgrund der Verordnung über die Berufs-
ausbildung zum Schiffsmechaniker/zur Schiffsmechanikerin und 
über den Erwerb des Schiffsmechanikerbriefes, 


5. in Ausbildungsberufen auf der Grundlage des § 66 des BBiG oder 
§ 42m der HwO für Menschen mit Behinderungen (Feststellung 
der Behinderung i. S. d. § 19 SGB III durch die Reha-Beratungs-
fachkraft) 


erfolgt. 


  


Berufsausbildungs-
vertrag / Ausbil-
dungsberufe  
(57.11) 
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2. § 59 SGB III – Förderfähiger Personenkreis 
(1) 1Gefördert werden  


1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 
2. Unionsbürger, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne 


des Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen sowie andere 
Ausländer, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nach dem Aufent-
haltsgesetz besitzen, 


3. Ehegatten oder Lebenspartner und Kinder von Unions-
bürgern, die unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 
und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich 
freizügigkeitsberechtigt sind oder denen diese Rechte als 
Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder 
älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder 
Lebenspartnern keinen Unterhalt erhalten, 


4. Unionsbürger, die vor dem Beginn der Ausbildung im In-
land in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden ha-
ben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in in-
haltlichem Zusammenhang steht, 


5. Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unter 
den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4, 


6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben und die außerhalb des Bundesgebiets als Flücht-
linge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) 
anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt 
sind, 


7. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
243-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 
1950) geändert worden ist. 


2§ 8 Absatz 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes gilt entsprechend.  


(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufent-
haltsgesetzes), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, 
werden während einer betrieblich durchgeführten Berufsausbil-
dung gefördert, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten un-
unterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesge-
biet aufhalten. 
(3) Im Übrigen werden Ausländerinnen und Ausländer gefördert, 
wenn 



http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html

http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
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1. sie selbst sich vor Beginn der Berufsausbildung insge-
samt fünf Jahre im Inland aufgehalten haben und recht-
mäßig erwerbstätig gewesen sind oder 


2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre 
vor Beginn der Berufsausbildung sich insgesamt drei 
Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbs-
tätig gewesen ist, im Übrigen von dem Zeitpunkt an, in 
dem im weiteren Verlauf der Berufsausbildung diese Vo-
raussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis 
der Erwerbstätigkeit des Elternteils während der letzten 
sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus ei-
nem von ihm nicht zu vertretenden Grunde nicht ausge-
übt worden ist und er im Inland mindestens sechs Monate 
erwerbstätig gewesen ist; ist die oder der Auszubildende 
in den Haushalt einer oder eines Verwandten aufgenom-
men, so kann diese oder dieser zur Erfüllung dieser Vo-
raussetzungen an die Stelle des Elternteils treten, sofern 
die oder der Auszubildende sich in den letzten drei Jah-
ren vor Beginn der Berufsausbildung rechtmäßig im In-
land aufgehalten hat. 


An den Maßnahmen können auch Deutsche und sonstige Staatsan-
gehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union teilnehmen, 
die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben und im Gel-
tungsbereich des Sozialgesetzbuches als Grenzgänger ausgebildet 
bzw. qualifiziert werden. Grenzgänger ist, wer regelmäßig täglich 
oder wöchentlich an seinen Wohnsitz zurückkehrt. 


§ 8 Abs. 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG): 


Abs. 2: 
Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie 
ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und  


1. eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1, 2 oder 4, 
den §§ 23a, 25 Absatz 1 oder 2, den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Ab-
satz 1 Nummer 2, § 104a oder als Ehegatte oder Lebenspartner 
oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, 


2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 
oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte 
oder Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit Aufenthalts-
erlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 
oder nach § 36a des Aufenthaltsgesetzes besitzen und sich seit 
mindestens 15 Monaten in Deutschland ununterbrochen recht-
mäßig, gestattet oder geduldet aufhalten. 


Auf die Ausführungen zum § 132 Abs. 3 weiter unten wird hingewie-
sen (vgl. 132.31). 


Grenzgänger 
(59.01) 


Auszug BAföG 
(59.11) 
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Abs. 4: 
Auszubildende, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten oder Leben-
spartner persönlich förderungsberechtigt sind, verlieren den An-
spruch auf Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd 
getrennt leben oder die Ehe oder Lebenspartnerschaft aufgelöst wor-
den ist, wenn sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 


Abs. 5: 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Auslän-
dern Ausbildungsförderung zu leisten ist, bleiben unberührt. 


Durch Ergänzung des § 78 Abs. 3 um den zweiten Satz ist der Per-
sonenkreis für abH erweitert worden. Auf die Ausführungen zum 
§ 132 Abs. 2 weiter unten wird hingewiesen (vgl. 132.21). 


Bei der Auslegung von Erwerbstätigkeit und Ersatztatbeständen kann 
auf die Ausführungen zu § 59 Abs. 3 SGB III (Berufsausbildungsbei-
hilfe) Bezug genommen werden. 


  


Geduldete 
(59.21) 


Erwerbstätigkeit  
übriger Ausländer 
(59.30) 



https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446
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3. § 132 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung 
von Ausländerinnen und Ausländern 


(1) Ausländerinnen und Ausländer, bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, gehören nach Maß-
gabe der folgenden Sätze zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  


1. nach den §§ 51, 75 und 130, wenn ihr Aufenthalt seit min-
destens drei Monaten gestattet ist, und  


2. (BAB-/Abg-Regelung) 


Bei einer Asylbewerberin oder einem Asylbewerber, die oder der 
aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt nicht zu erwarten ist. …(BvB-/BAB-/Abg-Regelung) 
(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufent-
haltsgesetzes) gehören zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  


1. nach den §§ 75 und 130 Absatz 1 Satz 1, wenn sie sich 
seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen rechtmä-
ßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten; 
dies gilt auch für außerhalb einer betrieblichen Berufs-
ausbildung liegende, in § 75 Absatz 2 genannte Phasen, 
und  


2. (BvB-/BAB-/Abg-Regelung) 


(3) Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5, § 31 des 
Aufenthaltsgesetzes oder als Ehefrau oder Ehemann oder Le-
benspartnerin oder Lebenspartner oder Kind einer Ausländerin 
oder eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 oder nach §36a des 
Aufenthaltsgesetzes besitzen, gehören zum förderungsfähigen 
Personenkreis nach § 59 für Leistungen nach den §§ 56, 75, 122 
und 130, wenn sie sich seit mindestens drei Monaten ununter-
brochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhalten.  
(4) Die Sonderregelung gilt für  


1. Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2019 beginnen, 
und  


2. (BAB-/Abg-Regelung) 


(5) Findet während der Leistung ein Wechsel des Aufenthalts-
status statt, ohne dass ein Beschäftigungsverbot vorliegt, kann 
eine einmal begonnene Förderung zu Ende geführt werden. Die 
Teilnahme an einer Förderung steht der Abschiebung nicht ent-
gegen. 
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Gestattete mit guter Bleibeperspektive und einem rechtmäßigen Auf-
enthalt in Deutschland von mindestens drei Monaten können an abH-
Maßnahmen, die bis zum 31.12.2019 beginnen, teilnehmen. 


Das gilt nicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aus den 
sicheren Herkunftsländern nach § 29a Asylgesetz - AsylG (vgl. An-
lage II zu § 29a) stammen. 


Geduldete Ausländerinnen und Ausländer können abweichend zu 
§ 59 Abs. 2 bereits nach einem rechtmäßigen Aufenthalt in Deutsch-
land von 12 Monaten mit abH (in Maßnahmen, die bis zum 31. De-
zember 2019 beginnen) gefördert werden. 


Der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG beschriebene Personenkreis (vgl. 
59.11) kann gem. § 132 Abs. 3 bereits nach einem rechtmäßigen Auf-
enthalt in Deutschland von drei Monaten in Maßnahmen, die bis zum 
31. Dezember 2019 beginnen, mit abH gefördert werden. 


  


Geduldete 
(132.21) 


Gestattete 
(132.11) 


anderer Personen-
kreis 
(132.31) 



https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html





Fachliche Weisungen abH   
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 7 von 20 
Stand: 24.08.2018 


4. § 74 SGB III – Unterstützung und Förderung der 
Berufsausbildung 


(1) Träger von Maßnahmen können Zuschüsse erhalten und 
Maßnahmekosten erstattet bekommen, wenn sie förderungsbe-
dürftige junge Menschen 


1. mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bei ihrer betriebli-
chen Berufsausbildung oder ihrer Einstiegsqualifizierung 
unterstützen oder ihre Eingliederungsaussichten in Be-
rufsausbildung oder Arbeit verbessern oder 


2. (BaE-Regelung). 


(2) § 57 Absatz 1 gilt entsprechend. 


Um eine Einstiegsqualifizierung im Sinne des § 74 Abs. 1 Nr. 1 
SGB III handelt es sich nur dann, wenn für den abgeschlossenen Ver-
trag im Sinne des § 26 BBiG alle Voraussetzungen des § 54a SGB III 
erfüllt sind. 


  


Förderung im 
Rahmen von EQ 
(74.11) 
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5. § 75 SGB III - Ausbildungsbegleitende Hilfen 
1) 1Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Maßnahmen für förde-
rungsbedürftige junge Menschen, die über die Vermittlung von 
betriebs- und ausbildungsüblichen Inhalten hinausgehen, ins-
besondere müssen ausbildungsbegleitende Hilfen während ei-
ner Einstiegsqualifizierung über die Vermittlung der vom Betrieb 
im Rahmen der Einstiegsqualifizierung zu vermittelnden Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten hinausgehen. 2Hierzu gehö-
ren Maßnahmen 


1. zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten, 
2. zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer 


Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und 
3. zur sozialpädagogischen Begleitung. 


(2) 1Ausbildungsbegleitende Hilfen sind förderungsfähig, wenn 
sie  


1. die förderungsbedürftigen jungen Menschen während ei-
ner betrieblichen Berufsausbildung oder einer Einstiegs-
qualifizierung unterstützen, 


2. zur Unterstützung nach der vorzeitigen Lösung eines be-
trieblichen Berufsausbildungsverhältnisses bis zur Auf-
nahme einer weiteren betrieblichen oder einer außerbe-
trieblichen Berufsausbildung erforderlich sind oder 


3. nach erfolgreicher Beendigung einer mit ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen geförderten betrieblichen Berufsausbil-
dung bis zur Begründung oder Festigung eines Arbeits-
verhältnisses fortgesetzt werden und hierfür erforderlich 
sind. 


 


2Sie enden spätestens sechs Monate nach Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses. 


Die Leistungen nach § 75 SGB III zielen darauf ab, jungen Menschen, 
die besonderer Hilfen bedürfen, durch ausbildungsbegleitende Hilfen 
die Aufnahme, Fortsetzung sowie den erfolgreichen Abschluss einer 
ersten betrieblichen Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungs-
berufen zu ermöglichen (zur Förderung einer Zweitausbildung 
s. 78.22). 


Eine Stufenausbildung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BBiG bzw. § 26 Abs. 2 Nr. 1 
HWO) kann grundsätzlich bis zum Abschluss der letzten Ausbil-
dungsstufe gefördert werden. Es ist unerheblich, ob der Berufsaus-
bildungsvertrag von vornherein für alle vorgesehenen Ausbildungs-
stufen abgeschlossen wird, ob für jede Ausbildungsstufe ein geson-
derter Vertrag vorliegt und ob zwischen den einzelnen Stufen Zeiten 
beruflicher Tätigkeit liegen. 


Ziel von abH für 
Auszubildende 
(75.01) 
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Gleiches gilt, wenn in einer Verordnung über die Berufsausbildung 
mehrere Ausbildungsberufe staatlich anerkannt sind und die Berufs-
ausbildung in einem Ausbildungsberuf mit kürzerer Ausbildungszeit 
in einem Ausbildungsberuf mit längerer Ausbildungszeit fortgesetzt 
werden kann (gestufte Ausbildung; z. B. Verkäufer bzw. Kaufmann 
im Einzelhandel). 


Die Leistungen nach § 75 SGB III zielen darauf ab, jungen Menschen, 
die besonderer Hilfen bedürfen, durch ausbildungsbegleitende Hilfen 
die erfolgreiche Aufnahme und Absolvierung einer Einstiegsqualifi-
zierung (§ 54a SGB III) zu ermöglichen und deren Chancen auf einen 
Übergang in eine sich anschließende Berufsausbildung zu verbes-
sern. 


Grundsätzlich sollen ausbildungsbegleitende Hilfen außerhalb der 
betrieblichen Ausbildungs-/ Qualifizierungszeit durchgeführt werden. 


Der Stütz- und Förderunterricht beträgt pro Teilnehmerin bzw. Teil-
nehmer im Bewilligungszeitraum durchschnittlich mindestens drei 
und höchstens acht Unterrichtsstunden wöchentlich, wobei eine Un-
terrichtsstunde 45 Minuten dauert. Sofern im Einzelfall weniger als 
drei Unterrichtsstunden pro Woche geleistet werden, sind die ausge-
fallenen Unterrichtsstunden bedarfsgerecht nachzuholen. Ist dies im 
Ausnahmefall nicht möglich, sind die Gründe vom Bildungsträger zu 
dokumentieren und der zuständigen Beratungsfachkraft mitzuteilen. 


Davon ausgenommen ist der individuelle Urlaubsanspruch der Teil-
nehmenden, der sich aus dem Ausbildungsverhältnis mit dem Aus-
bildungsbetrieb begründet. 


Die grundsätzliche Information der Partner im dualen System – Be-
triebe, Berufsschulen, der nach dem BBiG bzw. der HwO zuständi-
gen Stellen – über ausbildungsbegleitende Hilfen obliegt der Agentur 
für Arbeit. 


Einsatzmöglichkeiten von ausbildungsbegleitenden Hilfen: 


Ausbildungsbegleitende Hilfen sollen für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die insbesondere infolge schlechter schulischer Voraussetzun-
gen oder wegen sozialer Benachteiligungen bereits ab Beginn der 
Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung einer Förderung bedürfen, 
initiativ angeboten werden.  


Der Einsatz von ausbildungsbegleitenden Hilfen als Vermittlungshilfe 
zur Aufnahme einer Zweitausbildung (s. 78.22) ist nicht vorgesehen. 


Ausbildungsbegleitende Hilfen sollen auch den Übergang von einer 
außerbetrieblichen Berufsausbildung (§ 76 SGB III) in eine betriebli-
che Berufsausbildung unterstützen und sind im Bedarfsfall initiativ 
einzusetzen. 


Ausbildungsbegleitende Hilfen können zudem eingesetzt werden: 


Ziel von abH für 
EQ-Teilnehmende 
(75.02) 


Förderumfang 
(75.03) 


Information 
(75.04) 


Einsatzmöglich- 
keiten 
(75.11) 
Vermittlungshilfe 


 


Anschluss-abH 
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• während einer betrieblichen Berufsausbildung oder Einstiegs-
qualifizierung zur Unterstützung; 


• nach Abbruch einer betrieblichen Berufsausbildung bis zur 
Aufnahme einer weiteren betrieblichen oder außerbetriebli-
chen Berufsausbildung; 


• nach erfolgreicher Beendigung einer mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen geförderten betrieblichen Berufsausbildung bis 
zur Begründung oder Festigung eines versicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnisses. 


Bei ausbildungsbegleitenden Hilfen während einer betrieblichen Be-
rufsausbildung ist die Fortführung der Förderung zulässig 


1. für Zeiten zwischen vertraglich vereinbartem Ende der Berufs-
ausbildung und Termin der nächstmöglichen Abschlussprü-
fung; dabei ist es unerheblich, ob die Ausbildung gemäß 
§ 8 Abs. 2 BBiG oder § 27b Abs. 2 HwO verlängert wird; 


2. bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung 
(§ 37 Abs. 1 BBiG, § 31 Abs. 1 HwO); 


in Fällen nach Nr. 2 auch dann, wenn der Berufsausbildungsvertrag 
nicht verlängert wurde. In diesem Falle ist eine Bestätigung der nach 
dem Berufsbildungsgesetz bzw. der Handwerksordnung zuständigen 
Stelle über die Anmeldung zur nächstmöglichen Wiederholungsprü-
fung erforderlich. 


  


Fortführung der 
Förderung 
(75.12) 


Vermeidung eines 
Ausbildungsabbru-
ches 
Überbrückung zwi-
schen zwei Ausbil-
dungen 
Begründung und 
Festigung eines Ar-
beitsverhältnisses 
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6. § 77 SGB III - Sonstige Fördervoraussetzungen 
Die Maßnahmen nach den §§ 75 und 76 sind nur förderungsfä-
hig, wenn sie nach Aus- und Fortbildung sowie Berufserfahrung 
der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte, nach Gestaltung des 
Lehrplans, nach Unterrichtsmethode und Güte der zum Einsatz 
vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche Berufsausbil-
dung oder die erfolgreiche Unterstützung der Berufsausbildung 
oder der Einstiegsqualifizierung erwarten lassen. 


Die allgemeinen und produktbezogenen Rahmenbedingungen sowie 
Qualitätsstandards ergeben sich aus der jeweils aktuellen Leistungs-
beschreibung (Teil B der Verdingungsunterlagen). Auf Änderungen 
wird in der Produktinformation hingewiesen. 


Träger, die ausbildungsbegleitende Hilfen im Auftrag der BA durch-
führen wollen, müssen durch eine fachkundige Stelle nach Maßgabe 
der §§ 176 ff. SGB III zugelassen sein. 


  


Inhaltliche 
Ausgestaltung 
(77.01) 


Trägerzulassung 
(77.02) 
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7. § 78 Förderungsbedürftige junge Menschen 
(1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial be-
nachteiligte junge Menschen, die wegen in ihrer Person liegen-
der Gründe ohne die Förderung 
1. eine Einstiegsqualifizierung oder eine Berufsausbildung 


nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden können, 
2. nach der vorzeitigen Lösung eines Berufsausbildungsver-


hältnisses eine weitere Berufsausbildung nicht beginnen 
können oder 


3. nach erfolgreicher Beendigung einer Berufsausbildung ein 
Arbeitsverhältnis nicht begründen oder festigen können. 


(2) 1Förderungsbedürftig sind auch 
1. junge Menschen, die ohne die Förderung mit ausbildungsbe-


gleitenden Hilfen eine Einstiegsqualifizierung oder eine erste 
betriebliche Berufsausbildung nicht beginnen oder fortset-
zen können oder voraussichtlich Schwierigkeiten haben wer-
den, diese erfolgreich abzuschließen, oder 


2. (BaE-Regelung) 


2Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für junge Menschen, die be-
reits eine Berufsausbildung absolviert haben und deren zweite 
Berufsausbildung für ihre dauerhafte berufliche Eingliederung 
erforderlich ist. 


(3) § 59 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. § 59 Absatz 2 gilt für 
ausbildungsbegleitende Hilfen entsprechend; das gilt auch für 
außerhalb einer betrieblichen Berufsausbildung liegende, in 
§ 75 Absatz 2 genannte Phasen. 


Zur förderungsfähigen Zielgruppe gehören junge Menschen, die die 
allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und grundsätzlich noch keine 
berufliche Erstausbildung absolviert haben (zur Förderung während 
einer Zweitausbildung s. 78.22). 


Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachtei-
ligte junge Menschen, die wegen der in ihrer Person liegenden 
Gründe ohne die Förderung eine Einstiegsqualifizierung oder Berufs-
ausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden kön-
nen. Auf die erweiterte Zielgruppe unter 78.21 wird hingewiesen. 


Eine Altersbeschränkung sieht das Gesetz nicht vor. 


Für die Definition von Lernbeeinträchtigten und sozial Benachteilig-
ten gelten die Erläuterungen zu BaE analog (siehe Fachliche Wei-
sung vom 22.05.2018) 


Zielgruppe 
(78.11) 


Lernbeeinträchtigte 
und sozial Benach-
teiligte 
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Junge Menschen mit Behinderungen, die nicht auf besondere Leis-
tungen i. S. d. § 117 SGB III angewiesen sind, können nach 
§§ 115 SGB III ff. gefördert werden. 


Wenn in einer Verordnung über die Berufsausbildung mehrere Aus-
bildungsberufe staatlich anerkannt sind und die Berufsausbildung in 
einem Ausbildungsberuf mit kürzerer Ausbildungszeit erfolgreich ab-
solviert wurde, schließt dies eine Förderung in dem Ausbildungsbe-
ruf mit längerer Ausbildungszeit nicht aus. 


Es genügt nicht, formal zur Zielgruppe zu gehören. Ausschlaggebend 
ist vielmehr, dass der junge Mensch aufgrund seiner individuellen Si-
tuation der Hilfen nach § 75 SGB III auch bedarf. 


Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn die Agentur für Arbeit das Vor-
liegen der Förderungsvoraussetzungen im Einzelfall geprüft hat. So-
fern sich aus den vorgelegten Unterlagen ein Förderbedarf nicht ein-
deutig herleiten lässt, ist dieser im Rahmen eines persönlichen Bera-
tungsgespräches zu erheben und zu dokumentieren. 


Die Förderungszusage erfolgt in der Regel für die Dauer der Ein-
stiegsqualifizierung bzw. der betrieblichen Berufsausbildung. Das 
Vorliegen des weiteren individuellen Förderbedarfes des jungen 
Menschen ist regelmäßig - spätestens beim Übergang in das nächste 
Ausbildungsjahr - zu prüfen. 


Ablehnungen sind den Antragstellenden durch den Bedarfsträger 
(nicht über den beauftragten Bildungsträger) bekannt zu geben. 


Neue Teilnehmende können nur durch den Bedarfsträger ein ent-
sprechendes Maßnahmeangebot erhalten bzw. mit Zustimmung  des 
Bedarfsträgers aufgenommen werden. 


Über die vorzeitige Beendigung entscheidet die Agentur für Arbeit. 


Junge Menschen, die weder lernbeeinträchtigt noch sozial benach-
teiligt sind, können gefördert werden, wenn Erkenntnisse vorliegen, 
dass ohne Gewährung von ausbildungsbegleitenden Hilfen eine Ein-
stiegsqualifizierung oder erste betriebliche Berufsausbildung nicht 
begonnen, fortgesetzt oder voraussichtlich nicht erfolgreich abge-
schlossen werden kann.  


Indizien dafür, dass eine Einstiegsqualifizierung oder erste Berufs-
ausbildung nicht begonnen, fortgesetzt oder voraussichtlich nicht er-
folgreich abgeschlossen werden kann, denen mit abH begegnet wer-
den könnte, können z. B. sein: 


- schlechte Schulnoten (Note 4 oder schlechter in mindestens 
zwei prüfungsrelevanten Fächern, Note 5 oder schlechter in 
einem prüfungsrelevanten Fach), 


- glaubhaft dargelegte Prüfungsängste, 


- erhebliche Probleme bei der Aneignung von Ausbildungsin-
halten im Betrieb, 


Junge Menschen mit 
Behinderungen 
(78.12) 


Gestufte Ausbildung 
(78.13) 


Feststellung der in-
dividuellen Förder-
voraussetzungen 
(78.14) 


Förderzusage 
(78.15) 


Aufnahme von Teil-
nehmenden 
(78.16) 
Vorzeitige Beendi-
gung 
(78.17) 


Förderung nicht 
lernbeeinträchtigter 
oder sozial benach-
teiligter junger Men-
schen 
(78.21) 
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- erhebliche Probleme mit dem Ausbildungspersonal, anderen 
Auszubildenden, Mitschülern oder Kollegen mit Auswirkung 
auf den Ausbildungsverlauf, 


- erhebliche Probleme im sozialen Umfeld mit Auswirkung auf 
den Ausbildungsverlauf. 


Um Auszubildende, die ohne die Förderung mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen eine Einstiegsqualifizierung oder eine erste betriebliche 
Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder voraussichtlich 
nicht erfolgreich bestehen können, frühzeitig zu erreichen, hat der be-
auftragte Bildungsträger einen stetigen Informationsaustausch mit 
den Berufsschulen sicherzustellen. Bei Bedarf sind die beauftragten 
Bildungsträger durch die Agentur für Arbeit dabei zu unterstützen, 
den Zugang zu den Berufsschulen aufzubauen. 


Zur Prüfung der Förderungsvoraussetzungen sind potenzielle Teil-
nehmende an den zuständigen Bedarfsträger  zu verweisen. 


Die Möglichkeit der Förderung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 
wird um den Personenkreis der jungen Menschen erweitert,  


- die ohne die Förderung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 
ihre Berufsausbildung nicht fortsetzen können oder voraus-
sichtlich Schwierigkeiten haben werden, diese erfolgreich ab-
zuschließen und  


- deren erfolgreicher Abschluss der zweiten Berufsausbildung 
für ihre dauerhafte berufliche Eingliederung erforderlich ist. 


  


Zweitausbildung 
(78.22) 
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8. § 79 SGB III – Leistungen 
(1) Die Leistungen umfassen bei  


1. ausbildungsbegleitenden Hilfen die Maßnahmekosten, 
2. (BaE-Regelung) 


(2) (BaE-Regelung) 


(3) 1Als Maßnahmekosten werden erstattet: 
1. die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchführung 


der Maßnahme eingesetzte erforderliche Ausbildungs- und 
Betreuungspersonal, einschließlich dessen regelmäßiger 
fachlicher Weiterbildung, sowie für das erforderliche Lei-
tungs- und Verwaltungspersonal, 


2. die angemessenen Sach- und Verwaltungskosten sowie 
3. (BaE-Regelung) 


Die Maßnahmekosten werden im Ausschreibungsverfahren ermittelt. 


Die sonstigen Kosten werden auf Nachweis zusätzlich erstattet. 


Die Kosten für die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für 
die Teilnahme an ausbildungsbegleitenden Hilfen werden von den 
Bildungsträgern in den angebotenen Maßnahmekostensatz einkalku-
liert. 


  


Festsetzung der 
Leistungen 
(79.31) 
Unfallversicherung 
(79.32) 
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9. § 80 SGB III – Anordnungsermächtigung 
Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nä-
here über Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der För-
derung zu bestimmen. 


Von der Anordnungsermächtigung wurde bisher kein Gebrauch 
gemacht. 


  


Keine Anordnung  
erlassen 
(80.01) 
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10. Verfahren abH 


10.1 Vergaberecht 
Maßnahmen werden nach den Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV) 
und der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) durch die Regiona-
len Einkaufszentren (REZ) nach Bedarf der Agentur für Arbeit be-
schafft.  


10.2 Antragstellung 
Die Teilnahme an abH ist formlos zu beantragen. Für die Prüfung der 
Fördervoraussetzungen sind in der Regel folgende Nachweise vor-
zulegen: 


- Ausbildungs- bzw. Einstiegsqualifizierungsvertrag, 


- aktuelles Berufsschulzeugnis bzw. Nachweis der aktuellen 
Berufsschulnoten, 


- Abschlusszeugnis der zuletzt besuchten allgemein bildenden 
Schule, 


- Lebenslauf. 


Sofern potenzielle Teilnehmende zunächst ihr Interesse an abH ge-
genüber dem beauftragten Bildungsträger bekunden, werden sie vom 
Bildungsträger über die im Rahmen der Maßnahme möglichen Un-
terstützungsangebote informiert. Der Bildungsträger weist die poten-
ziellen Teilnehmenden auf die notwendige formlose Beantragung bei 
der Agentur für Arbeit, auf die hierfür erforderlichen Unterlagen sowie 
das mit der Agentur für Arbeit abgestimmte Verfahren zur Übermitt-
lung der entscheidungsbegründenden Unterlagen hin. 


Über die Teilnahme entscheidet eine Beratungs-/ Vermittlungsfach-
kraft im Team U25/BB bzw. Reha/SB. 


10.3 Dokumentation der Antragstellung in VerBIS 
Sowohl die Beantragung als auch die Förderentscheidung sind in 
VerBIS nachvollziehbar zu dokumentieren (vgl. „Leitfaden U25/Be-
rufsberatung“, Punkt 5 (Anlage zur Weisung 201703020 vom 
20.03.2017). 


10.4 Eingabe in COSACH 
Die Erfassung der Maßnahmen und Teilnehmenden erfolgt in 
COSACH im Verfahrenszweig BNF.  


Die Erfassung in COSACH erfolgt in der Regel für die Zeit der Ein-
stiegsqualifizierung bzw. ein Ausbildungsjahr. Bei der Unterstützung 
während einer betrieblichen Berufsausbildung entscheidet die Bera-
tungs-/ Vermittlungsfachkraft im Team U25/BB bzw. Team Reha vier 
Wochen vor Ende des gebuchten Zeitraumes, ob der Förderbedarf 


Vergaberecht 
(V.abH.01) 


Antragstellung 
(V.abH.02) 


VerBIS 
(V.abH.03) 


COSACH 
 


Erfassung der Teil-
nehmenden 
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weiterhin gegeben ist. Grundlage für die Entscheidung ist u.a. die 
Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Wird eine Unterstützung wei-
terhin benötigt, wird der Buchungszeitraum um ein weiteres Jahr ver-
längert. Es erfolgt keine neue Einbuchung. Mit der Erfassung der Da-
ten zur/zum Teilnehmenden in COSACH dokumentiert die Bera-
tungs-/Vermittlungsfachkraft des Bedarfsträgers u. a. die Zuordnung 
zur Zielgruppe (lernbeeinträchtigte junge Menschen, sozial benach-
teiligte junge Menschen und / oder junge Menschen, bei denen die 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB III erfüllt sind). 


Mit abH geförderte Teilnehmende an einer Einstiegsqualifizierung, 
die bei einer sich hieran anschließenden betriebliche Berufsausbil-
dung erneut mit abH gefördert werden sollen, sind zunächst auszu-
buchen. Für die anschließende Unterstützung während einer betrieb-
lichen Berufsausbildung ist ein neues Maßnahmeangebot und die er-
neute Einbuchung in COSACH notwendig.  


Die Erfassung der Maßnahmen hat sich an der vertraglich abge-
schlossenen Vereinbarung auszurichten; d. h. insbesondere: 


1. Bei der Ziehung von vertraglich eingeräumten Optionen ist für 
den Optionszeitraum ein neuer Maßnahmedatensatz anzule-
gen. 


2. Bei Bietergemeinschaften ist nur ein Maßnahmedatensatz mit 
dem Vertragspartner anzulegen. 


Weitere Einzelheiten zur Erfassung von Maßnahme- und Teilnehmer-
daten sind den COSACH-Versionsinformationen bzw. Schulungsun-
terlagen zu entnehmen.  


Der statistische Nachweis zum Umfang der Förderung von ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen erfolgt ausschließlich auf Basis der im 
Fachverfahren COSACH erfassten und an die Statistik der BA über-
mittelten Datensätze. 


Für jede Maßnahme ist eine maßnahmebetreuende Fachkraft mit 
den wahrzunehmenden wesentlichen Aufgaben zu beauftragen (vgl. 
„Leitfaden U25/Berufsberatung“, Punkt 5.1 (Anlage zur Weisung 
201703020 vom 20.03.2017). 


10.5 Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit richtet sich gem. 
§ 327 Abs. 5 SGB III (Leistungen an Träger) nach dem Bezirk, in 
dem die Maßnahme durchgeführt wird. Die Abwicklung der bewillig-
ten Leistung obliegt dem zuständigen Operativen Service. 


Die Betreuung der Teilnehmenden während der Maßnahme fällt nicht 
unter die Dienstleistung „O.1. Ausbildungsvermittlung“.  


Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 7 SGB II, die nicht zum 
Personenkreis der Aufstocker zählen, sind von den Trägern der 
Grundsicherung zu beauftragen und zu finanzieren. Abweichend von 


Zuständigkeit 
(V.abH.05) 


COSACH 
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der Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit ist hierbei der Wohnsitz 
des Berechtigten maßgeblich.  


Ein Wegfall der Hilfebedürftigkeit im Förderverlauf führt nicht zu ei-
nem Wechsel der Kostenträgerschaft (§ 16g SGB II). 


10.6 Mittelbewirtschaftung / -überwachung 
Die Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel erfolgt im 
Verfahren ERP-Finanzen. 


Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gilt die Ermächtigungs-
art „l“ (vgl. HBest-Ermächtigungsart). 


Für Mittelbindungen (ERP-Modul PSM) und Ausgaben (ERP-Modul 
PSCD) gelten folgende ERP-Kontierungselemente (vgl. Kontierungs-
handbuch): 


• Maßnahmekosten abH (nicht Reha) 
Finanzposition 2-685 11-00-3143 
(Hauptvorgang 2206, Teilvorgang 0005) 


• Maßnahmekosten abH (Reha) 
Finanzposition 3-681 01-00-4681 
(Hauptvorgang 2320, Teilvorgang 0013) 


Ausgabemittel (Zahlungsbudget) und Verpflichtungsermächtigungen 
(Verpflichtungsbudget) sind für die gesamte Laufzeit des abH-Vertra-
ges entsprechend der vertraglichen Regelungen zu binden. Bei Be-
stellung der Maßnahmen (Auftragserteilung an das REZ) sind Mittel-
bindungen in Höhe des geschätzten Auftragswertes anzulegen. Nach 
Zuschlagserteilung sind die Mittelbindungen an das Ausschreibungs-
ergebnis anzupassen. 


10.7 Vereinbarung über Förderangebote 
Die zwischen dem Bildungsträger und den Teilnehmenden zu verein-
barenden konkreten Förderangebote sind in Form einer Start-LuV 
über eM@w an die Agentur für Arbeit zu übersenden. 


Auf die Eintragung der Renten- bzw. Sozialversicherungsnummer ist 
zu achten und in STEP ggf. zu ergänzen. 


10.8 Erklärung des Betriebes 
Der Bildungsträger hat für jede/n Teilnehmende/n mit deren/dessen 
Zustimmung eine Erklärung des Ausbildungs-/Qualifizierungsbetrie-
bes (siehe Vordrucke für die Vertragsausführung: Vordruck abH2) 
einzuholen und in den Teilnehmerunterlagen vorzuhalten. Die Einhal-
tung dieser Vorgabe ist durch die für die Maßnahmebetreuung zu-
ständige Fachkraft stichprobenartig zu überprüfen. 


Mittelbewirt- 
schaftung 
(V.abH.06) 


Vereinbarung 
zwischen Bildungs-
träger und Teilneh-
mende 
(V.abH.07) 
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Betriebes 
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10.9 Datenaustausch über eM@w 
Der Datenaustausch zwischen Bildungsträger und Agentur für Arbeit 
erfolgt über eM@w. 


10.10 Flyer 
Dem Bildungsträger wird ein bundeseinheitliche Flyer (DINlang-For-
mat) zur Verfügung gestellt. Das Anschauungsexemplar steht im In-
ternet auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > In-
stitutionen > Ausschreibungen für Arbeitsmarktdienstleistungen > 
Vordrucke für die Vertragsausführung “Standard“ > Bereich "Maß-
nahmen für junge Menschen" zur Verfügung. 


Der beauftragte Bildungsträger hat für den Flyer ein Einlegeblatt mit 
Informationen zur Weitergabe an potenzielle Teilnehmende zu erstel-
len und dem Bedarfsträger in Print- und elektronischer Form spätes-
tens drei Wochen nach Zuschlagserteilung sowie jeweils spätestens 
acht Wochen vor Beginn der Optionszeiträume zur Verfügung zu stel-
len.  


Dem beauftragten Bildungsträger ist der Flyer in Printform unentgelt-
lich zur Verfügung zu stellen. 


Informationsquellen 
Zusätzlich zu diesen Fachlichen Weisungen bietet der jeweilige Ver-
trag mit dem Bildungsträger zur Durchführung von abH weitere Infor-
mationen. 


 


eM@w 
(V.abH.09) 


Flyer 
(V.abH.10) 



https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097



		1. § 57 SGB III - Förderungsfähige Berufsausbildung

		2. § 59 SGB III – Förderfähiger Personenkreis

		3. § 132 SGB III – Sonderregelung für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern

		4. § 74 SGB III – Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung

		5. § 75 SGB III - Ausbildungsbegleitende Hilfen

		6. § 77 SGB III - Sonstige Fördervoraussetzungen

		7. § 78 Förderungsbedürftige junge Menschen

		8. § 79 SGB III – Leistungen

		9. § 80 SGB III – Anordnungsermächtigung

		10. Verfahren abH

		10.1 Vergaberecht

		10.2 Antragstellung

		10.3 Dokumentation der Antragstellung in VerBIS

		10.4 Eingabe in COSACH

		10.5 Zuständigkeit

		10.6 Mittelbewirtschaftung / -überwachung

		10.7 Vereinbarung über Förderangebote

		10.8 Erklärung des Betriebes

		10.9 Datenaustausch über eM@w

		10.10 Flyer



		Informationsquellen






   
Anlage 3 zur Weisung 201808016 
Gültig ab: 24.08.2018 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 1 von 25 
Stand: 24.08.2018 


Fachliche Weisungen 
 


Assistierte Ausbildung (AsA) 
 


Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III 
 


§ 130 SGB III 
 


  







   
Anlage 3 zur Weisung 201808016 
Gültig ab: 24.08.2018 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 2 von 25 
Stand: 24.08.2018 


 


Änderungshistorie  


Fassung vom 20.08.2018 


• Umstellung auf das Format Fachliche Weisungen und somit redaktionelle Überarbeitung 


• Aufnahme bestehender Regelungen zur Klärung der Zuständigkeiten 


• FW 130.91: Verlängerung der Erprobung von AsA 


• FW 59: Aufnahme des § 59 in die FW 


• FW 130.22: Verweis auf FW Reha zu § 117 SGB III bei Ausbildungen gemäß § 66 BBiG/ 
§ 42m HwO (Fachpraktikerausbildungen) 


• FW 130.41: Abgrenzung AsA zu bbA  


• FW 132.11 – 31: Änderung des § 132 Absatz 3 SGB III und Verlängerung der Sonderre-
gelung des § 132 Absatz 4 SGB III 


• FW V.AsA.01: Vergaberechtsreform; Außerkrafttreten der VOL/A 


• FW V AsA.02: Maßnahmebetreuung 


• FW V.AsA.05: redaktionelle Anpassung der Ermächtigungsart 


• der Begriff „Zuweisung“ wurde redaktionell überarbeitet, da es sich im Rechtskreis SGB III 
bei U25-Maßnahmen um keine Zuweisung, sondern um ein Maßnahmeangebot an den 
potenziellen Teilnehmenden handelt 
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1. § 130 Abs. 1 SGB III – Assistierte Ausbildung 
1Die Agentur für Arbeit kann förderungsbedürftige junge Men-
schen und deren Ausbildungsbetriebe während einer betriebli-
chen Berufsausbildung (ausbildungsbegleitende Phase) durch 
Maßnahmen der Assistierten Ausbildung mit dem Ziel des er-
folgreichen Abschlusses der Berufsausbildung unterstützen. 
2Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete ausbildungsvor-
bereitende Phase enthalten.  


Kernstück der Assistierten Ausbildung ist die Begleitung und Unter-
stützung während einer betrieblichen Berufsausbildung. Die Assis-
tierte Ausbildung kann sich in zwei Phasen gliedern.  


In der 
ausbildungsbegleitenden Phase (Phase II) - obligatorisch 
bis zum individuellen erfolgreichen Ausbildungsabschluss mit folgen-
den Inhalten: 


Unterstützung der Teilnehmenden und der Betriebe während 
der betrieblichen Ausbildung sowie Vorbereitung des an-
schließenden Übergangs in versicherungspflichtige Beschäf-
tigung. 


Die Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis bleiben von 
der Assistierten Ausbildung unberührt. 


Innerhalb der Maßnahmen der Assistierten Ausbildung gibt es zur 
Vorbereitung und passgenauen Ausbildungsvermittlung zusätzlich 
die Möglichkeit einer 


ausbildungsvorbereitenden Phase (Phase I) – fakultativ  
grundsätzlich maximal bis zu sechs Monaten (eine individuelle Ver-
längerung um bis zu zwei Monate ist möglich) mit folgenden Inhalten: 


Standortbestimmung, Berufsorientierung, Profiling, Bewer-
bungstraining, berufspraktische Erprobungen und aktive, spe-
ziell auf die Belange des einzelnen Teilnehmenden und des 
einzelnen Betriebes ausgerichtete Ausbildungsstellenakquise 
sowie Unterstützung der Teilnehmenden und der Betriebe bei 
Formalitäten vor und beim Vertragsabschluss. 


Auf eine vorgeschaltete Ausbildungsvorbereitungsphase im Rahmen 
von AsA kann auch verzichtet werden. Damit sollte Flexibilität ge-
schaffen werden, um eine Anschlussfähigkeit an und Abstimmung mit 
vorbereitenden Maßnahmen des Landes zu ermöglichen. Eine Förde-
rung dieser den Landesgesetzen unterliegenden Angebote durch die 
BA ist nicht möglich. 


  


Phasen der AsA 
(130.11) 


Phase II  
- obligatorisch - 


Phase I  
- fakultativ - 
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2. § 130 Abs. 2 SGB III – Förderbedürftige junge 
Menschen 


1Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial be-
nachteiligte junge Menschen, die wegen in ihrer Person liegen-
der Gründe ohne die Förderung eine betriebliche Berufsausbil-
dung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden kön-
nen. 2§ 57 Absatz 1 und 2 sowie § 59 gilt entsprechend; § 59 Ab-
satz 2 gilt auch für die ausbildungsvorbereitende Phase.  


Die Förderung als Teilnehmenden richtet sich an junge Menschen, 
die 


• lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind  


und 


• i. d. R. ohne berufliche Erstausbildung sind und  


• die Ausbildungsreife und Berufseignung besitzen und 


• nicht vollzeitschulpflichtig und 


• i. d. R. unter 25 Jahre alt sind und 


• wegen in ihrer Person liegender Gründe ohne die Förderung eine 
Berufsausbildung in einem Betrieb nicht beginnen, fortsetzen o-
der erfolgreich beenden können. 


Unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten der Assistierten 
Ausbildung (Inhalt und Dauer) muss grundsätzlich zu erwarten sein, 
dass die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden zur Auf-
nahme einer Berufsausbildung und deren erfolgreichen Abschluss 
vorhanden sind bzw. geschaffen werden können. 


Für die Definition von Lernbeeinträchtigten und sozial Benachteiligten 
gelten die Erläuterungen zu BaE analog (Fachliche Weisung ab 
22.05.2018). 


Alleinerziehende Mütter und Väter sowie junge Menschen, die Ange-
hörige pflegen und auf Grund ihrer familiären Verpflichtungen nur mit 
eingeschränktem Zeitumfang teilnehmen können, sollen gleicherma-
ßen durch AsA qualifiziert werden. 


Junge Menschen mit Behinderungen können ebenfalls an der Assis-
tierten Ausbildung teilnehmen, sofern mit dieser allgemeinen Maß-
nahme ihr individueller Förderbedarf abgedeckt werden kann. Die 
Bereitstellung und Gewährung individueller rehabilitations-spezifi-
scher Leistungen im Einzelfall schließt die Teilnahme an der Assis-
tierten Ausbildung nicht aus.  


Die jungen Menschen müssen auf jeden Fall eine betriebliche Aus-
bildung anstreben bzw. absolvieren. Sollte sich im Laufe der Phase I 
ein anderer Berufswunsch und damit verbunden ein anderer Ausbil-


Förderbedürftigkeit 
der Teilnehmenden 
(130.21) 


Teilzeit 


Junge Menschen mit 
Behinderungen 


Förderfähige 
Berufsausbildung 
(130.22) 
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dungsweg (z. B. schulisch) herausbilden, so ist die Teilnahme spä-
testens mit der Aufnahmebestätigung für diese Ausbildung zu been-
den. Falls eine betriebliche Ausbildung aufgrund regionaler Beson-
derheiten zu Beginn (i. d. R. erstes Ausbildungsjahr) schulisch durch-
geführt wird, so ist während der schulischen Ausbildungszeit keine 
Teilnahme, jedoch ab dem Beginn der betrieblichen Ausbildungszeit 
(i. d. R. zweites Ausbildungsjahr) die Teilnahme an der Assistierten 
Ausbildung möglich. 


Das dritte Ausbildungsjahr einer mit der Assistierten Ausbildung nach 
dem zweiten Ausbildungsjahr erfolgreich abgeschlossenen Stufen-
ausbildung sollte nicht generell weiterhin gefördert werden. Hierbei 
sollte man sich an der Förderungsmöglichkeit einer Zweitausbildung 
orientieren. Für den Übergang aus einer Ausbildung gemäß § 66 
BBiG / § 42m HwO in eine anerkannte Ausbildung nach §§ 4, 5 Abs.2 
ff BBiG / §§ 25, 26 Abs.2 HwO sind die FW Reha zu § 116 SGB III zu 
beachten. 


Zum förderungsfähigen Personenkreis bei der AsA zählen auch ge-
duldete Ausländerinnen und Ausländer, welche die Voraussetzungen 
des § 59 Absatz 2 erfüllen. Sie können sowohl während der betrieb-
lichen Ausbildung als auch in der ausbildungsvorbereitenden Phase 
gefördert werden. Auf die Ausführungen zum § 132 weiter unten wird 
hingewiesen. 


Das individuelle Maßnahmeende eines/r Teilnehmenden wird bei 
Eintritt in die Maßnahme während Phase I auf das voraussichtliche 
Enddatum einer dreijährigen betrieblichen Ausbildung festgelegt, um 
von Beginn an der Zielsetzung der Assistierten Ausbildung gerecht 
zu werden. Bei einem direkten Eintritt in Phase II ist die Dauer des 
vorliegenden Ausbildungsvertrages maßgeblich. 


Spätestens zum Regel-Maßnahmeende ist über eine ggf. erforderli-
che Maßnahmeverlängerung zu entscheiden (z. B. bei erfolgloser Ab-
schlussprüfung). Die Assistierte Ausbildung endet spätestens mit der 
Verkündung des Ergebnisses der erfolgreichen Abschlussprüfung.  


Die Betreuung in der Assistierten Ausbildung endet in jedem Fall mit 
Ablauf der Phase I, wenn kein nahtloser Übergang in betriebliche 
Ausbildung erfolgt. Eine erneute Teilnahme bei Vorliegen eines be-
trieblichen Ausbildungsvertrages kann jederzeit wieder erfolgen. 


 


3. § 130 Abs. 3 SGB III – Unterstützung und Begleitung 
im Betrieb 


Der förderungsbedürftige junge Mensch wird, auch im Betrieb, 
individuell und kontinuierlich unterstützt und sozialpädago-
gisch begleitet.  
  


Stufenausbildung 
Fachpraktiker- 
ausbildung 


Duldung 
(130.23) 


Regel- 
Maßnahmeende 
(130.24) 


Maßnahme- 
verlängerung 


Vorzeitige 
Beendigung nach 
Phase I 
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4. § 130 Abs. 4 SGB III - Ausbildungsbegleitende Phase 
(Phase II) 


1In der ausbildungsbegleitenden Phase werden förderungsbe-
dürftige junge Menschen unterstützt 
1. zum Abbau von Sprach-und Bildungsdefiziten,  
2. zur Förderung fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse 


und Fähigkeiten  
und  


3. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses.  


2Die Unterstützung ist mit dem Ausbildungsbetrieb abzustim-
men und muss über die Vermittlung betriebs- und ausbildungs-
üblicher Inhalte hinausgehen.  


Die Inhalte der Phase II orientieren sich an den ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen ergänzt um die Stabilisierung des Ausbildungsverhält-
nisses. Die Unterstützungsangebote sind hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung und Intensität individuell und kontinuierlich den Bedar-
fen der Teilnehmenden und deren Ausbildungsbetriebe anzupassen. 


Falls potenzielle Teilnehmende bereits durch eine Berufseinstiegsbe-
gleitung unterstützt werden, sollte geprüft werden, inwieweit eine För-
derung in AsA aufgrund der konkreten Unterstützungsleistungen 
durch das eingesetzte Personal und der längeren Förderdauer sinn-
voller wäre als eine weitere Förderung mit BerEb. Eine gleichzeitige 
Förderung sollte nicht erfolgen. 


Vor einer Teilnahme an einer außerbetrieblichen Ausbildung (BaE, 
Reha-Ausbildungen nach § 117 SGB III) sollte die Möglichkeit der 
Teilnahme an AsA geprüft werden, da eine betriebliche Ausbildung 
Vorrang hat. 


Zielgruppe der begleiteten betrieblichen Ausbildung (bbA) sind junge 
Menschen mit Behinderungen, die für eine betriebliche Ausbildung 
geeignet erscheinen und wegen ihrer Behinderungen besonderer 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bedürfen (§ 117 Abs. 1 
Nr. 1b SGB III). Bei Bedarf stellt der Bildungsträger sicher, dass die 
in § 6 der Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen für behinderte 
Menschen gemäß § 66 BBiG/§ 42 HwO durch den Hauptausschuss 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) geforderte rehabilitati-
onspädagogische Zusatzqualifikation (ReZA) für die Ausbildung 
durch geeignete Unterstützung der Ausbildungsbetriebe gewährleis-
tet ist.  


Vor Eintritt in die Phase II muss ein Ausbildungsvertrag unterzeichnet 
sein.  


  


Inhalte Phase II 
(130.41) 


Abgrenzung zu 
abH  


Abgrenzung zu 
BerEb  


Abgrenzung zu 
BaE und 
Reha-Ausbildungen  


Abgrenzung zu 
bbA 


Ausbildungsvertrag 
(130.42) 
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5. § 130 Abs. 5 SGB III – Ausbildungsvorbereitende 
Phase (Phase I) 


1In einer ausbildungsvorbereitenden Phase werden förderungs-
bedürftige junge Menschen  
1. auf die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung vor-


bereitet  
und  


2. bei der Suche nach einer betrieblichen Ausbildungsstelle un-
terstützt.  


2Die ausbildungsvorbereitende Phase darf eine Dauer von bis zu 
sechs Monaten umfassen. 3Konnte der förderungsbedürftige 
junge Mensch in dieser Zeit nicht in eine betriebliche Berufsaus-
bildung vermittelt werden, kann die ausbildungsvorbereitende 
Phase bis zu zwei weitere Monate fortgesetzt werden. 4Sie darf 
nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegen. 5Betriebliche 
Praktika können abgestimmt auf den individuellen Förderbedarf 
in angemessenem Umfang vorgesehen werden.  


Eine Phase I kann nur eine Phase II ergänzen. Eine isolierte Phase I 
ist keine eigenständige Maßnahme und kann nicht nach 
§ 130 SGB III gefördert werden. 


Eine Teilnahme an der fakultativen Phase I setzt entsprechenden 
Förderbedarf bereits für die Ausbildungsaufnahme voraus. I. d. R. 
handelt es sich um gemeldete Bewerberinnen und Bewerber für eine 
betriebliche Ausbildung, die auch nach dem sogenannten 5. Quartal 
noch ohne betriebliche Ausbildungsstelle sind. Da AsA ein intensives 
Unterstützungs- und kein allgemeines Vermittlungsinstrument dar-
stellt, sollte eine Förderung der Phase I im Schulentlassjahr eher die 
Ausnahme sein. Der Übergang zwischen den Phasen erfordert keine 
erneute Prüfung des Förderbedarfes, da eine fakultative Phase I Be-
standteil der AsA ist (vgl. 130.11). 


Der Schwerpunkt der Phase I liegt auf vermittlungsunterstützenden 
Leistungen wie bspw. Bewerbungstraining und Stärkung der Motiva-
tion. Der Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten kann nur im be-
grenzten Umfang Inhalt der Phase I sein. Falls junge Menschen einer 
intensiven Aktivierung bzw. einer Qualifizierung bedürfen, kommt ggf. 
die Teilnahme an den Aktivierungshilfen für Jüngere nach 
§ 45 SGB III bzw. BvB in Betracht. 


Im Rahmen der Berufsorientierung, zur Absicherung der Berufswahl-
entscheidung und zum Kennenlernen eines potenziellen Ausbil-
dungsbetriebes können betriebliche Praktika in der Phase I gezielt 
eingesetzt werden. Sofern die Praktika den zentralen Inhalt für den 
jungen Menschen darstellen sollen, so kommt EQ in Betracht. 


Inhalte Phase I 
(130.51) 


Förderbedarf 


Abgrenzung zu 
BvB und 
AhfJ 


Abgrenzung zu 
EQ 
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Während der individuellen Teilnahme an einer fakultativen Phase I 
haben die Teilnehmenden Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB) wie in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme – BvB - 
(siehe § 56 Absatz 2 Satz 2 SGB III).  


Für die Beantragung der BAB sind die Vordrucke für BvB zu verwen-
den. Die Beratungsfachkraft versieht die Fachliche Stellungnahme 
(Vordruck BA II BAB04) unter "Sonstiges" mit einem Hinweis auf die 
Förderung der ausbildungsvorbereitenden Phase einer AsA nach 
§ 130 i. V. m. § 56 Abs. 2 Satz 2 SGB III. Die BAB für diese Fälle ist 
unter den Leistungsarten der BAB für die Teilnahme an einer BvB 
anzuweisen. Der Bewilligungsbescheid der BAB sollte mit dem Zu-
satz versehen werden: "Die Berufsausbildungsbeihilfe wird für die 
Teilnahme an der ausbildungsvorbereitenden Phase einer Assistier-
ten Ausbildung erbracht (§ 130 i. V. m. § 56 Abs. 2 Satz 2 SGB III)." 


  


BAB 
(130.52) 
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6. § 130 Abs. 6 SGB III – Förderfähiger Betrieb 
1Betriebe, die einen förderungsbedürftigen jungen Menschen 
betrieblich ausbilden, können bei der Durchführung der Berufs-
ausbildung unterstützt werden  
1. administrativ und organisatorisch 


und  
2. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses.  


2Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 können Betriebe, die das Ziel ver-
folgen, einen förderungsbedürftigen jungen Menschen betrieb-
lich auszubilden, zur Aufnahme der Berufsausbildung in der 
ausbildungsvorbereitenden Phase im Sinne von Satz 1 unter-
stützt werden.  


Förderfähig ist jeder Betrieb, der  


• ernsthaft seine Bereitschaft erklärt, eine/n Teilnehmende/n in be-
triebliche Ausbildung zu übernehmen, oder 


• eine/n Teilnehmende/n in betriebliche Ausbildung übernommen 
hat. 


Der (gemeinsame) Arbeitgeber-Service berät Arbeitgeber bedarfsge-
recht zu Fördervoraussetzungen, Aufbau und Inhalten der AsA. Aus-
bildungsstellenangebote, die auch für AsA zur Verfügung stehen, 
sind in VerBIS mit der internen Kennung „AsA“ zu kennzeichnen, um 
gezielte Stellensuchläufe für die Beratungsfachkräfte zu ermöglichen. 
Die Ausgestaltung des Verfahrens an der Schnittstelle AG-S – 
U25/BB bzw. Reha/SB obliegt den Dienststellen in eigener Verant-
wortung. 


Den Betrieben ist vom Bildungsträger von Beginn an eine intensive 
Begleitung anzubieten. Hierzu schließen sie eine schriftliche Koope-
rationsvereinbarung über die konkreten Unterstützungsleistungen. 


Unterstützungsleistungen könnten sein: 


• Unterstützung und Information der betrieblichen Ausbilder in Vor-
bereitung und bei der Umsetzung der Ausbildung und Qualifizie-
rung  


• Unterstützung bei der Vorbereitung schriftlicher Antragsunterla-
gen im Rahmen einer Beantragung von Fördermitteln durch den 
Betrieb, 


• Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten im Rahmen der 
Ausbildungsdurchführung (z. B. Anmeldung bei der Berufsschule, 
Weitergabe des Ausbildungsvertrages an die zuständige 
Stelle/Kammer, Anmeldung zu Prüfungsterminen), 


Förderfähiger 
Betrieb 
(130.61) 


AG-S 
(130.62) 


Kooperationsverein-
barung 
(130.63) 


Unterstützungs- 
leistungen an AG 
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• Koordination zwischen verschiedenen Lernorten (z. B. Berufs-
schule, Partnerbetrieben) und Ausbildungsbeteiligten (z. B. zu-
ständige Stellen/Kammern). 


Insbesondere regelmäßige Gespräche mit den an der Ausbildung Be-
teiligten im Betrieb dienen dem frühzeitigen Erkennen von möglichen 
Schwierigkeiten und sich daraus ergebende Handlungsbedarfe. 


Falls die Maßnahme eine Phase I beinhaltet, sind die Unterstützungs-
leistungen durch den Bildungsträger bereits im Zusammenhang mit 
der Anbahnung eines Ausbildungsverhältnisses zu erbringen.  


In Phase I ergeben sich weitere Unterstützungsleistungen: 


• zur Schaffung der Ausbildungsvoraussetzungen, 


• individuelle Unterstützungsmöglichkeiten von AsA bei Einstellung 
einer/eines förderbaren Teilnehmenden. 
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7. § 130 Abs. 7 SGB III – Maßnahmeanforderungen und 
-kosten 


1§ 77 gilt entsprechend. Die Leistungen an den Träger der Maß-
nahme umfassen die Maßnahmekosten. 2§ 79 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 und 2 gilt entsprechend.  


Träger, die Assistierte Ausbildung nach § 130 SGB III durchführen 
wollen, müssen durch eine fachkundige Stelle nach Maßgabe der 
§§ 176 ff. SGB III zugelassen sein. 


  


Trägerzulassung 
(130.71) 







Fachliche Weisungen AsA   
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 13 von 25 
Stand: 24.08.2018 


8. § 130 Abs. 8 SGB III – Möglichkeit zur Erweiterung 
der Förderbedürftigkeit junger Menschen 


1Abweichend von Absatz 2 Satz 1 können unter den Vorausset-
zungen von Satz 2 auch junge Menschen förderungsbedürftig 
sein, die aufgrund besonderer Lebensumstände eine betriebli-
che Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolg-
reich beenden können. 2Voraussetzung ist, dass eine Landes-
konzeption für den Bereich des Übergangs von der Schule in 
den Beruf besteht, in der die besonderen Lebensumstände kon-
kretisiert sind, dass eine spezifische Landeskonzeption zur As-
sistierten Ausbildung vorliegt und dass sich Dritte mit mindes-
tens 50 Prozent an der Förderung beteiligen.  


Der förderbedürftige Personenkreis kann erweitert werden um junge 
Menschen, bei denen besondere Lebensumstände dazu geführt ha-
ben, dass sie aufgrund in ihrer Person liegende Gründe eine Berufs-
ausbildung in einem Betrieb nicht beginnen, fortsetzen oder erfolg-
reich beenden können. Voraussetzungen für diese Erweiterung sind: 


1. in dem Land, in dem der junge Mensch seinen Wohnsitz hat, ist 
ein Landeskonzept für den Übergang von der Schule in den Beruf 
vorhanden, in dem die besonderen Lebensumstände konkreti-
siert sind; 


2. in diesem Land gibt es eine spezifische Landeskonzeption für 
AsA; 


3. ein Dritter beteiligt sich finanziell mit mindestens 50 Prozent an 
den Maßnahmekosten von AsA.  


Viele Länder haben bereits begonnen, den Übergangsbereich von 
der Schule in den Beruf zu reformieren und im Rahmen von 
Landeskonzeptionen zu systematisieren. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und die BA unterstützen diese Vorhaben durch 
das Angebot zum Abschluss von Bund-Länder-Vereinbarungen im 
Rahmen der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis 
zum Ausbildungsabschluss“. Die Assistierte Ausbildung kann auf 
Basis des Fachkonzeptes die Länderkonzeptionen unterstützen – 
insbesondere durch eine mögliche Erweiterung des förderfähigen 
Personenkreises.  


Eine Unterstützung mit AsA ist nur dann angemessen, wenn sie 
durch bestimmte Lebensumstände erforderlich ist. Allein 
Schwierigkeiten bei der Suche nach der gewünschten 
Ausbildungsstelle oder schwache Leistungen in der Schule 
rechtfertigen keine Teilnahme an AsA. 


Deshalb ist es wichtig, dass die Länderkonzepte für AsA wesentliche 
Standards wie z. B. Definition der Zielgruppe, der Inhalte (u. a. 
Qualifizierungen), des Betreuungsrahmens, die Art und den Umfang 


erweiterter 
Personenkreis 
(130.81) 


Landeskonzept 
(130.82) 



http://www.bildungsketten.de/

http://www.bildungsketten.de/
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der Förderplanung sowie die konkrete Einbindung von Betrieben 
beschreiben.  


Falls ein Land vorbereitende Module in der Schule anbietet, sollten 
Absprachen über den Übergang in AsA (dann ohne Phase I) 
getroffen werden. Die vorbereitenden Module in der Schule können 
nicht nach § 130 SGB III gefördert werden.  


Bei einer Erweiterung des Personenkreises ist zwingend eine 
mindestens 50 prozentige Kofinanzierung der Maßnahmekosten 
durch Dritte erforderlich. Diese kann ausschließlich in Form 
monetärer Mittel für die Einrichtung entsprechender Maßnahmen 
eingebracht werden. 


Neben einer Kofinanzierung durch die Länder kommt eine 
Kofinanzierung durch andere Dritte in Betracht, soweit es sich um 
Partner handelt, die die Assistierte Ausbildung nicht nur als 
temporäres Projekt zeitweise mitfinanzieren, sondern eine 
verbindliche Perspektive für eine langfristige Zusammenarbeit bieten. 
Auch eine Förderung durch Vereine, Stiftungen o. ä. kommt in 
Betracht, wenn diese aufgrund ihrer Aufstellung und Ziele die 
erforderliche mittelfristige Verbindlichkeit bieten.  


Eine Identität zwischen Kofinanzierer und dem Maßnahmeträger ist 
ausgeschlossen. 


  


Kofinanzierung 
durch Länder 
(130.83) 


Kofinanzierung 
durch Dritte 
(130.84) 
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9. § 130 Abs. 9 SGB III – Zeitliche Erprobung der Assis-
tierten Ausbildung 


1Maßnahmen können bis zum 30. September 2020 beginnen. Die 
Unterstützung von Auszubildenden und deren Ausbildungsbe-
trieben kann in bereits laufenden Maßnahmen auch nach diesem 
Zeitpunkt beginnen. 2Die oder der Auszubildende muss spätes-
tens in dem Ausbildungsjahr den Termin für die vorgesehene 
reguläre Abschlussprüfung haben, in dem die ausbildungsbe-
gleitende Phase der Maßnahme endet. 


Das Instrument der Assistierten Ausbildung sollte zunächst in vier 
Ausbildungsjahrgängen (mit Beginn in 2015, 2016, 2017 und 2018) 
erprobt werden. 


Mit dem „Gesetz zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeits-
förderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen An-
wendungen öffentlicher Stellen“ vom 10. Juli 2018 2018wurde die Er-
probung um zwei weitere Ausbildungsjahrgänge (mit Beginn in 2019 
und 2020) verlängert. 


Auszubildende können jederzeit in laufende Maßnahmen nach- 
rücken, sofern die betriebliche Ausbildung voraussichtlich spätestens 
zum Ende des jeweiligen Vertrages (also spätestens im Sommer 
2023) endet. Bei späteren Prüfungsterminen aufgrund 3,5-jähriger 
Ausbildung, Ausbildungsverlängerungen oder Wiederholungsprüfun-
gen verlängern sich die Maßnahmen bis zum Ende der letzten indivi-
duellen Teilnahme einer bzw. eines Teilnehmenden. 


  


Erprobung 
(130.91) 
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10. § 59 SGB III – Förderfähiger Personenkreis 
(1) 1Gefördert werden  
1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 
2. Unionsbürger, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne 


des Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen sowie andere Aus-
länder, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt – EU nach dem Aufenthaltsgesetz be-
sitzen, 


3. Ehegatten oder Lebenspartner und Kinder von Unionsbür-
gern, die unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 und 4 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich freizügig-
keitsberechtigt sind oder denen diese Rechte als Kinder nur 
deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder älter sind und 
von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder Lebenspartnern 
keinen Unterhalt erhalten, 


4. Unionsbürger, die vor dem Beginn der Ausbildung im Inland 
in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, des-
sen Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zu-
sammenhang steht, 


5. Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unter 
den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4, 


6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland ha-
ben und die außerhalb des Bundesgebiets als Flüchtlinge im 
Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) anerkannt und 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht nur vo-
rübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind, 


7. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) geän-
dert worden ist. 


2§ 8 Absatz 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes gilt entsprechend.  


(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufent-
haltsgesetzes), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, 
werden während einer betrieblich durchgeführten Berufsausbil-
dung gefördert, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten un-
unterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesge-
biet aufhalten. 
(3) Im Übrigen werden Ausländerinnen und Ausländer gefördert, 
wenn 



http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html

http://bundesrecht.juris.de/baf_g/__8.html

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
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1. sie selbst sich vor Beginn der Berufsausbildung insge-
samt fünf Jahre im Inland aufgehalten haben und recht-
mäßig erwerbstätig gewesen sind oder 


2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre 
vor Beginn der Berufsausbildung sich insgesamt drei 
Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbs-
tätig gewesen ist, im Übrigen von dem Zeitpunkt an, in 
dem im weiteren Verlauf der Berufsausbildung diese Vo-
raussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis 
der Erwerbstätigkeit des Elternteils während der letzten 
sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus ei-
nem von ihm nicht zu vertretenden Grunde nicht ausge-
übt worden ist und er im Inland mindestens sechs Monate 
erwerbstätig gewesen ist; ist die oder der Auszubildende 
in den Haushalt einer oder eines Verwandten aufgenom-
men, so kann diese oder dieser zur Erfüllung dieser Vo-
raussetzungen an die Stelle des Elternteils treten, sofern 
die oder der Auszubildende sich in den letzten drei Jah-
ren vor Beginn der Berufsausbildung rechtmäßig im In-
land aufgehalten hat. 


§ 8 Abs. 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG): 


Abs. 2: 
Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie 
ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und  


1. eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1, 2 oder 4, 
den §§ 23a, 25 Absatz 1 oder 2, den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Ab-
satz 1 Nummer 2, § 104a oder als Ehegatte oder Lebenspartner 
oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, 


2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 
oder Absatz 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte 
oder Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit Aufenthalts-
erlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 
oder nach § 36a des Aufenthaltsgesetzes besitzen und sich seit 
mindestens 15 Monaten in Deutschland ununterbrochen recht-
mäßig, gestattet oder geduldet aufhalten. 


Auf die Ausführungen zum § 132 Abs. 3 weiter unten wird hingewie-
sen (vgl. 132.31). 


Abs. 4: 
Auszubildende, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten oder Leben-
spartner persönlich förderungsberechtigt sind, verlieren den An-
spruch auf Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd 


Auszug BAföG 
(59.11) 
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getrennt leben oder die Ehe oder Lebenspartnerschaft aufgelöst wor-
den ist, wenn sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 


Abs. 5: 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Auslän-
dern Ausbildungsförderung zu leisten ist, bleiben unberührt. 


Bei der Auslegung von Erwerbstätigkeit und Ersatztatbestände kann 
auf die Ausführungen zu § 59 Abs. 3 SGB III (Berufsausbildungsbei-
hilfe) Bezug genommen werden. 


  


Erwerbstätigkeit  
übriger Ausländer 
(59.30) 



https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai391443.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI391446
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11. § 132 Abs. 1 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen 
und Ausländern – Gestattete 


1Ausländerinnen und Ausländer, bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, gehören nach Maß-
gabe der folgenden Sätze zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  
1. nach den §§ 51, 75 und 130, wenn ihr Aufenthalt seit mindes-


tens drei Monaten gestattet ist, und  
2. nach den §§ 56 und 122, wenn ihr Aufenthalt seit mindestens 


fünfzehn Monaten gestattet ist.  
 
2Bei einer Asylbewerberin oder einem Asylbewerber, die oder 
der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylge-
setzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dau-
erhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 3…(BAB-Regelung bei ei-
ner Berufsausbildung) …4…(BvB-Regelung) 


Gestattete mit guter Bleibeperspektive und einem rechtmäßigen Auf-
enthalt in Deutschland von mindestens drei Monaten können an AsA-
Maßnahmen, die bis zum 31.12.2019 beginnen, teilnehmen (Phase I 
und II). 


Das gilt nicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aus den 
sicheren Herkunftsländern nach § 29a Asylgesetz - AsylG (vgl. 
Anlage II zu § 29a) stammen. 


Einen Anspruch auf BAB während der Teilnahme an Phase I haben 
die Gestatteten aber erst nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von 
mindestens 15 Monaten, da bis zu diesem Zeitpunkt ein Anspruch 
auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz besteht. 


  


Gestattete 
(132.11) 


BAB während 
Phase I 
(132.12) 



https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html
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12. § 132 Abs. 2 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen 
und Ausländern – Geduldete 


Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufent-
haltsgesetzes) gehören zum förderungsfähigen Personenkreis 
nach § 59 für Leistungen  
1. nach den §§ 75 und 130 Absatz 1 Satz 1, wenn sie sich seit 


mindestens zwölf Monaten ununterbrochen rechtmäßig, ge-
stattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten; … (abH-Re-
gelung), und  


2. nach den §§ 51, 56 und 122, wenn sie sich seit mindestens 
sechs Jahren ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder ge-
duldet im Bundesgebiet aufhalten und kein Beschäftigungs-
verbot nach § 60a Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes besteht.  


Geduldete Ausländerinnen und Ausländer können mit AsA-Maßnah-
men, die bis zum 31.12.2019 beginnen, in der Phase II gefördert wer-
den, wenn sie sich seit 12 Monaten in Deutschland rechtmäßig auf-
halten. Bei der Förderung der Phase I gilt weiterhin ein Mindestau-
fenthalt von 15 Monaten (vgl. 130.23). 


Einen Anspruch auf BAB während einer Berufsausbildung setzt wei-
terhin ein Mindestaufenthalt von 15 Monaten voraus (vgl. 130.23). 


  


Geduldete 
(132.21) 


BAB während 
Berufsausbildung 
(132.22) 







Fachliche Weisungen AsA   
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 21 von 25 
Stand: 24.08.2018 


13. § 132 Abs. 3 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen 
und Ausländern – Anderer Personenkreis 


Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5, § 31 des Auf-
enthaltsgesetzes oder als Ehefrau oder Ehemann oder Lebens-
partnerin oder Lebenspartner oder Kind einer Ausländerin oder 
eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 oder nach § 36a des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, gehören zum förderungsfähigen Perso-
nenkreis nach § 59 für Leistungen nach den §§ 56, 75, 122 und 
130, wenn sie sich seit mindestens drei Monaten ununterbro-
chen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
halten.  
 


Der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG beschriebene Personenkreis kann gem. 
§ 132 Abs. 3 bereits nach einem rechtmäßigen Aufenthalt in Deutsch-
land von drei Monaten in Maßnahmen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2019 beginnen, mit AsA gefördert werden. 


 


14. § 132 Abs. 4 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen 
und Ausländern – Befristung 


Die Sonderregelung gilt für  
1. Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2019 beginnen, 


und  
2. (BAB-/Abg-Regelung) 


 


15. § 132 Abs. 5 SGB III – Sonderregelung 
für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen 
und Ausländern – Aufenthaltsstatuswechsel 


Findet während der Leistung ein Wechsel des Aufenthaltsstatus 
statt, ohne dass ein Beschäftigungsverbot vorliegt, kann eine 
einmal begonnene Förderung zu Ende geführt werden. Die Teil-
nahme an einer Förderung steht der Abschiebung nicht entge-
gen. 
  


Anderer 
Personenkreis 
(132.31) 



http://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__8.html
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16. Verfahren AsA 


16.1 Vergaberecht 
Maßnahmen werden nach den Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV) 
und der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) durch die Regiona-
len Einkaufszentren (REZ) nach Bedarf der Agentur für Arbeit be-
schafft. Dies gilt auch bei Kofinanzierung durch Dritte. Eine finanzielle 
Beteiligung der BA an Maßnahmen, die von Dritten eingerichtet wer-
den, ist anders als bei Berufsorientierungsmaßnahmen (§ 48 SGB III) 
nicht möglich. 


16.2 Maßnahmebetreuung 
Für jede Maßnahme ist eine maßnahmebetreuende Fachkraft mit 
den wahrzunehmenden wesentlichen Aufgaben zu beauftragen (vgl. 
„Leitfaden U25/Berufsberatung“, Punkt 5.1 (Anlage zur Weisung 
201703020 vom 20.03.2017). 


Da die Betreuung der Teilnehmenden während der Maßnahme nicht 
unter die Dienstleistung „O.1.Ausbildungsvermittlung“ fällt, verbleibt 
die Betreuung der Teilnehmenden des Rechtskreises SGB II bei der 
Integrationsfachkraft des Jobcenters. 


16.3 Optimale Nutzung der Platzkapazitäten 
Zur optimalen Nutzung der Platzkapazitäten hat der Bildungsträger 
den Bedarfsträger regelmäßig über die Auslastung zu informieren. 
Freie und frei werdende Plätze sind der Agentur für Arbeit unverzüg-
lich mitzuteilen. Eine Nachbesetzung ist jederzeit möglich. 


Die Vertrags- und Optionszeiträume beziehen sich auf bestimmte 
Ausbildungsjahrgänge. Ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zu ei-
nem Ausbildungsjahrgang ist der Ausbildungsbeginn bzw. bei einem 
späteren Eintritt in einer laufenden Maßnahme das voraussichtliche 
(reguläre) Ausbildungsende (z. B. bei zweijähriger Ausbildung). Die 
individuelle Ausbildung muss mit Ende der Förderung des jeweiligen 
Ausbildungsjahrgangs enden. 


16.4 Mittelbewirtschaftung / -überwachung 
Die Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel erfolgt im 
Verfahren ERP-Finanzen. 


Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gilt sowohl für behinderte 
als auch für nichtbehinderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Er-
mächtigungsart „l“ (vgl. HBest-Ermächtigungsart). 


Für Mittelbindungen (ERP-Modul PSM) und Ausgaben (ERP-Modul 
PSCD) gelten folgende ERP-Kontierungselemente (vgl. Kontierungs-
handbuch): 


Vergaberecht 
(V.AsA.01) 


Nachbesetzung 
(V.AsA.03) 


Mittelbewirt- 
schaftung 
(V.AsA.05) 


Maßnahmebetreu-
ung 
(V.AsA.02) 







Fachliche Weisungen AsA   
 


BA-Zentrale, AM 41  Seite 23 von 25 
Stand: 24.08.2018 


Nicht-Reha: 


• Assistierte Ausbildung nach § 130 SGB III 
Finanzposition 2-685 11-00-3161 
(Hauptvorgang 2212 Teilvorgang 0005) 


Reha: 


• Reha-Assistierte Ausbildung nach § 130 SGB III 
Finanzposition 3-681 01-00-4671 
(Hauptvorgang 2212 Teilvorgang 0006) 


Eine Aufgliederung nach den Phasen I und II bzw. mit oder ohne Ko-
finanzierung erfolgt bei der Mittelbewirtschaftung nicht. 


16.5 Datenerfassung in den IT-Verfahren 
Die Erfassung der Teilnehmenden an der Assistierten Ausbildung in 
den IT-Verfahren der BA ist wie folgt vorgesehen: 


Die Entscheidung über das Vorliegen der individuellen Förderungs-
voraussetzungen ist in der Kundenhistorie von VerBIS (Typ „Bera-
tungsvermerk“) zu dokumentieren (vgl. „Leitfaden U25/Berufsbera-
tung“, Punkt 5 (Anlage zur Weisung 201703020 vom 20.03.2017). 


Der zuständige Operative Service erfasst die Maßnahmen in 
COSACH im Verfahrenszweig AMP.  


Die Maßnahmen der Assistierten Ausbildung (AsA) mit Beginn im 
Jahr 2015 und deren Teilnehmende sind in COSACH im Verfahrens-
zweig AMP, Förderbereich FdBA, Förderart AsA, Förderfeld AsA-01 
erfasst. Für die Maßnahmen ab 2016 erfolgt eine Differenzierung zwi-
schen Maßnahmen ohne Phase I und mit Phase I sowie Maßnahmen 
mit Kofinanzierung und ohne Kofinanzierung. Maßnahmen ohne 
Phase I sind in COSACH im Verfahrenszweig AMP, Förderbereich 
FdBA, Förderart AsA, Förderfeld AsA-01 und Maßnahmen mit der 
Phase I im Förderfeld AsA-02 zu erfassen.  


Für jeden Ausbildungsjahrgang ist eine Maßnahme zu erfassen. 


Die Erfassung der Maßnahmen hat sich an der vertraglich abge-
schlossenen Vereinbarung auszurichten; d. h. insbesondere 
 
1. bei Bietergemeinschaften ist nur ein Maßnahmedatensatz mit 


dem Vertragspartner anzulegen, 
 
2. nach Überarbeitung des Maßnahmedatensatzes in COSACH für 


Teilnehmende, die sich u. a. wegen der Verlängerung der Ausbil-
dung zum Ende der Vertragslaufzeit noch in der Maßnahme be-
finden und der Vertrag sich dadurch bis zum individuellen Ende 
der Ausbildung verlängert (siehe § 23 Abs. 1 der Vertragsbedin-
gungen), ist das zuständige Regionale Einkaufszentrum zu infor-


Datenerfassung 
(V.AsA.05) 


VerBIS 


AsA-01 
und 
AsA-02 


COSACH 
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mieren. Eine Anpassung der Laufzeit ist für die technische Um-
setzung des Trägermanagements bzw. den fristgerechten Frage-
bogenversand relevant. 


Die eingetragenen Ausbildungsverträge müssen spätestens zwölf 
Wochen nach Eintritt der / des Teilnehmenden in Phase II der Agen-
tur für Arbeit vorgelegt werden. Der beauftragte Bildungsträger ist 
verpflichtet, die Ausbildungsverträge über das Ereignis „76: Ausbil-
dungsvertrag vom Träger“ über eM@w zu übermitteln.  


Der Eingang ist vom zuständigen Operativen Service über COSACH 
(Auswahlbox „ja“) zu überwachen, die Auswahlbox mit „ja“ zu bele-
gen und der Ausbildungsbetrieb einzutragen.  


Weitere Einzelheiten zur Erfassung von Maßnahme- und Teilneh-
merdaten sind den COSACH-Versionsinformationen sowie den 
Schulungsunterlagen für COSACH zu entnehmen.  


16.6 Elektronische Maßnahmeabwicklung (eM@w) 
Der Datenaustausch zwischen Bildungsträger und Agentur für Arbeit 
erfolgt über eM@w. 


16.7 Individuelle Förderplanung 
Der beauftragte Bildungsträger ist verpflichtet, für alle Teilnehmen-
den bei Eintritt in die Maßnahme eine Förderplanung zu erstellen und 
regelmäßig fortzuschreiben. Eine Übermittlung per eM@w erfolgt 
nicht, die Berufsberaterin/der Berufsberater kann diese beim Bil-
dungsträger jederzeit einsehen. 


16.8 Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LuV) 
Der beauftragte Bildungsträger ist verpflichtet, zu den im fachlichen 
Infopaket zu eM@w festgelegten Anlässen der zuständigen Bera-
tungsfachkraft eine Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LuV) zur 
Genehmigung vorzulegen. Diese beinhaltet die maßgeblichen Aus-
sagen aus der Förderplanung.  


Die zuständige Beratungsfachkraft überwacht den Eingang der LuV 
und wertet diese aus.  


16.9 Flyer 
Dem Bildungsträger wird ein bundeseinheitliche Flyer (DINlang-For-
mat) zur Verfügung gestellt. Das Anschauungsexemplar steht im In-
ternet auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > In-
stitutionen > Ausschreibungen für Arbeitsmarktdienstleistungen > 
Vordrucke für die Vertragsausführung “Standard“ > Bereich "Maß-
nahmen für junge Menschen" zur Verfügung. 


Dem beauftragten Bildungsträger sind diese Flyer in Printform unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen. Der beauftragte Bildungsträger hat 
für den Flyer ein Einlegeblatt mit Informationen zur Weitergabe an 


LuV 
(V.AsA.08) 


Flyer 
(V.AsA.09) 


eM@w 
(V.AsA.06) 


Förderplanung 
(V.AsA.07) 



http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Publikation/pdf/eMaw-fachliches-Infopaket.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422097
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potenzielle Teilnehmende zu erstellen und dem Bedarfsträger  in 
Print- und elektronischer Form spätestens drei Wochen nach Zu-
schlagserteilung sowie jeweils spätestens acht Wochen vor Beginn 
der Optionszeiträume zur Verfügung zu stellen. 


Bei Maßnahmen, die nicht kofinanziert werden, werden die Flyer 
zentral beschafft und an die Agenturen für Arbeit / Regionaldirektio-
nen verteilt. Sofern AsA von Dritten kofinanziert wird, obliegt der je-
weiligen Agentur für Arbeit bzw. Regionaldirektion wegen der unter-
schiedlichen Kofinanzierer die Realisierung der Flyer. Ein entspre-
chendes Template ist zur individuellen Anpassung im MediaNet ein-
gestellt. Die Kosten sind bei den Maßnahmekosten mit einzuplanen. 


Informationsquellen 
Zusätzlich zu diesen Fachlichen Weisungen bieten das Konzept zur 
„Assistierten Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB III und der jeweilige 
Vertrag mit dem Bildungsträger zur Durchführung von AsA weitere 
Informationen. 


MediaNet 
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